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Vorwort des Landrates 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

ich freue mich Ihnen den 7. Gleichstellungsplan für unsere Verwaltung vorzustel-
len. 
 

Seit 1985 engagiert sich die Kreisverwaltung für die Chancengleichheit von Frauen 

und Männern am Arbeitsplatz.  
 

Viel hat sich seitdem verändert. Frauen sind deutlich stärker in die Hierarchien 

vorgedrungen, aber es besteht weiterhin – insbesondere bei den höheren Füh-

rungspositionen - kein Gleichgewicht.  Ein weiterer Indikator für die ungleiche Ver-

teilung von Sorge- und Erwerbsarbeit ist die Inanspruchnahme von Teilzeitstellen. 

Seit Beginn der Dokumentation in 1990 sind Teilzeitstellen ganz überwiegend mit 

Frauen besetzt, was für die Frauen mit erheblichen ökonomischen Risiken verbun-

den ist. 
 

Die Nutzung von Teilzeit hat sicherlich unterschiedliche, individuelle Gründe. Wei-

terhin sind die Kinderbetreuungsangebote nicht durchgängig bedarfsgerecht aus-

gebaut. Aber die fast ausschließliche Nutzung von Teilzeitstellen durch Frauen 

zeigt, dass sich das gesellschaftliche Rollenverständnis nur sehr langsam verän-

dert. 
 

Die Kreisverwaltung ist eine große Arbeitgeberin in der Region. Als Dienstleisterin 

mit über 1500 Beschäftigten ist sie sich ihrer Verantwortung gegenüber den Bür-

gerinnen und Bürger im Rhein-Sieg-Kreis sowie den Beschäftigten bewusst. 
 

Daher ist das Ziel der Gleichstellungsarbeit in der Kreisverwaltung die Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern. Menschen, die Betreuungsleistungen in der 

Familie übernehmen, dürfen nicht für ihre Arbeit an der Gesellschaft benachteiligt 

werden.  
 

Um die Arbeit an diesem Ziel weiter voranzubringen hat sich die Kreisverwaltung, 

neben der Erfüllung des im Landesgleichstellungsgesetz beschriebenen Auftrages, 

für die Auditierung berufundfamilie durch die Hertiestiftung entschieden. 
 

Die Umsetzung von Chancengleichheit erfordert auch weiterhin eine engagierte 

Mitwirkung aller und insbesondere der Führungskräfte sowie kritische Reflektion, 

um eingefahrene Strukturen und Denkmuster zu überwinden. 
 

Letztendlich jedoch wird die Chancengleichheit dazu beitragen, dass die Beschäf-

tigten sich motiviert und engagiert für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im 

Rhein-Sieg-Kreis einsetzen.  

 

 

 

Sebastian Schuster 

Landrat 
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Präambel 
 
 

Die Basis der Gleichstellungsarbeit in der Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises 
ist das Grundgesetz. 
 

1948 haben Frauen bei der Erstellung des Grundgesetzes für den Satz „Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt“ gekämpft. 

 
Die Umsetzung dieses Grundsatzes verlief schleppend. Erst 1984 machte der Staat 
mit einer Ergänzung in der Gemeindeordnung seine Verpflichtung zur Umsetzung 

des Verfassungsauftrages deutlich. Die Ernennung von Gleichstellungsbeauftrag-
ten wurde zunächst empfohlen, später verpflichtend festgeschrieben.  

 
Die Kreisverwaltung reagierte damals prompt. Sie richtete umgehend eine Gleich-
stellungskommission ein, die die Ernennung der ersten Gleichstellungsbeauftrag-

ten 1986 vorbereitete. Der Rhein-Sieg Kreis erstellte 1997 den ersten Frauenför-
derplan, in dem er die Maßnahmen vorstellte, die die Teilhabe von Frauen an allen 

Positionen in unserer Verwaltung begünstigen sollten.  
 
In den ersten Bilanzen der Kommission und später in den Berichten des Landrates 

zu den Frauenförderplänen sind die Veränderungen in der Personalentwicklung an-
schaulich dokumentiert worden.  

 
Die Entwicklung in der Kreisverwaltung ist trotz aller Anstrengungen typisch für 

den öffentlichen Dienst: Frauen wurden in Führungspositionen sichtbar, sind aber 
in den oberen Hierarchieebenen weiterhin deutlich unterrepräsentiert.  
 

Mit der Reform des Landesgleichstellungsgesetzes, dass am 15.12.2016 in Kraft 
getreten ist, will man diesem Umstand Rechnung tragen und durch neue Instru-

mentarien die Frauenförderung voranbringen.  
Die Veränderung des Namens von Frauenförderplan zu Gleichstellungplan soll zu-
dem deutlich machen, dass auch Männer, die in familiäre Betreuungsarbeit einge-

bunden sind, vom Gleichstellungsplan profitieren können.  
 

Ziel der Novellierung ist es daher mit guten Rahmenbedingungen Partnerschaft-
lichkeit und Chancengerechtigkeit auf allen Ebenen für Frauen und Männer gleich-
ermaßen zu ermöglichen.  

Die Umsetzung dieses Verfassungsauftrages wird in dem Maße gelingen, wie sich 
der Gleichstellungsgrundsatz in allen gesellschaftlichen Bereichen etabliert und 

selbstverständlicher Bestandteil unseres Handelns wird. 
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Geltungsbereich  
 
 

Dieser Gleichstellungsplan gilt für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Siegburg. 

Bei Gründung eines privatrechtlichen Unternehmens sind die kommunalen Vertre-

terinnen und Vertreter verpflichtet, die Anwendung des Landesgleichstellungsge-

setzes NRW in der Unternehmenssatzung zu verankern. Dabei soll darauf hinge-

wirkt werden, dass die Ziele des Gleichstellungsplanes der Kreisverwaltung Sieg-

burg mit einfließen. 

Gehört dem Rhein-Sieg-Kreis allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörper-

schaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des 

privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem 

Unternehmen die Ziele des Landesgleichstellungsgesetzes beachtet werden. (§ 2 

Abs. 2 LGG) 

 

Geltungsdauer, Controlling, Inkrafttreten 
 
 

Der Gleichstellungsplan gilt mit Inkrafttreten durch entsprechenden Beschluss des 

Kreistages für fünf Jahre. (01.07.2019 bis 30.06.2024) 

Nach 2 Jahren erfolgt eine Zwischenbilanz zur aktuellen Situation unter Berück-

sichtigung folgender Aspekte:  

 Feststellung der Zielerreichung 

 Wirksamkeit ausgewählter Maßnahmen 

 erforderlicher Korrekturen. 

 

Der Gleichstellungsplan wird im Intranet und Internet der Kreisverwaltung veröf-

fentlicht 
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1.Bericht  

1.1 Entwicklung der Beschäftigtenstruktur 
 

Die Beschäftigtenanalyse als Grundlage für den neuen Gleichstellungsplan 
(01.07.2019 – 30.06.2024) wurde zum Stand 01.07.2018 erstellt und ist auf den 
Seiten 33 - 37 nach dem Berichtsteil abgedruckt, die wesentlichen Aussagen sind 

nachfolgend zusammengefasst.  
 

 
 
Der Frauenanteil in der Kreisverwaltung liegt insgesamt - mit geringen Schwan-

kungen seit 2002 – aktuell bei 62,54%.  
 

 
 

 
 

 
 
Besonders hoch ist der Frauenanteil seit jeher in den Bereichen „Allgemeine Ver-

waltung“ (67,58%), dem „Medizinischen Dienst“ (81,08%) und im Bereich des So-
zial- und Erziehungsdienstes (77,37%). 
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Lediglich im Bereich des technischen Dienstes sind Frauen mit einem Anteil von 

30,53% unterrepräsentiert. In der immer noch klassischen Männerdomäne des 
feuerwehrtechnischen Dienstes ist keine Frau beschäftigt. 

 
 

 
 

 
 

 
Die Anlage 2 zu § 7 Abs. 3 LGG, die diesem Gleichstellungsplan als Anlage 1 bei-
gefügt ist (siehe S. 54), ordnet Besoldungs- und Entgeltgruppen den Laufbahn-

gruppen zu. Auf dieser Grundlage erfolgt für die Bereiche „Allgemeine Verwaltung“, 
„Technischer Dienst“, „Sozial- und Erziehungsdienst“, „Medizinischer Dienst“ und 

„Feuerwehrtechnischer Dienst“ die Analyse der Personalstruktur. 
 
 

Die Laufbahngruppe 1 (LG 1.1 und 1.2) entspricht danach dem einfachen und mitt-
leren Dienst (bis einschl. A 9 m.D. bzw. EG 9a TVöD), die Laufbahngruppe 2 (LG 

2.1 und 2.2) dem gehobenen und höheren Dienst (ab A 9 g.D. bzw. EG 9b TVöD). 
 

 
Die Verteilung der Geschlechter auf die Laufbahngruppen stellt sich wie folgt dar: 
 

 
 

  gesamt davon w W in % 

LG 1.1 28 23 82,14% 

LG 1.2 722 477 66,06% 

LG 2.1 629 368 58,50% 

LG 2.2 150 84 56,00% 

  1.529 952 62,26% 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

0,00%

81,08%

77,37%

30,53%

67,58%

Feuerwehrtechnischer Dienst

Medizinischer Dienst

Sozial- und Erziehungsdienst

Technischer Dienst

Allgemeine Verwaltung

Frauenanteil nach Bereichen
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In der Laufbahngruppe 1.2 findet sich auch der größte Anteil an Teilzeitvereinba-

rungen: 
 

 gesamt davon TZ W in % 

LG 1.1 23 18 78,26% 

LG 1.2 477 240 50,31% 

LG 2.1 368 213 57,88% 

LG 2.2 84 53 63,09% 

  952 524 55,04% 

 
 

 
Bezogen auf die Stellenbesetzungen relativiert sich somit wegen der Vielzahl der 

Teilzeitverhältnisse der Überhang der Frauen – die Teilzeitverteilung eingerechnet 
ist überschlägig die Hälfte aller Stellen in der Laufbahngruppe 1.2 von Frauen be-
setzt. 

 
Der weitere Bericht zur Beschäftigungsstruktur erfolgt bezogen auf die Handlungs-

felder als Situationsanalyse unter den Punkten 2.1 bis 2.5. 
 

 
 

1.2 Zusammensetzung der Aufsichts- und Verwaltungsräte 
 

Laut § 12 (6) Landesgleichstellungsgesetz ist die Öffentlichkeit über die Zusam-
mensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in 

geeigneter Form zu unterrichten. 

 
 
Zusammensetzung der Aufsichts- und Verwaltungsräte der Mehrheitsbeteiligungs-

unternehmen des Rhein-Sieg-Kreises am 31.12.2018 
 

 
Mehrheitsbeteiligungs- 

Unternehmen 

 

Mandate 

gesamt 

Männer Frauen in % 

Verwaltungsrat BRS 

Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg 

mbH  

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

Aufsichtsrat GWG Gemeinnützige Woh-

nungsgesellschaft für den Rhein-Sieg-

Kreis mbH  

 

7 

 

5 

 

2 

 

29 

Aufsichtsrat Rhein-Sieg Abfallwirtschafts-

gesellschaft mbH  

 

13 

 

12 

 

1 

 

8 

Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Verkehrsgesell-

schaft mbH (RSVG) 

 

12 

 

10 

 

2 

 

17 

Verwaltungsrat RSAG AöR 

 

 

14 

 

11 

 

3 

 

21 
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2. Fortschreibung – Ziele und Maßnahmen zur Chancen-
gleichheit 
 
 

 
Nach Maßgabe des § 6 LGG sind auf der Grundlage der Beschäftigtenanalyse Ziele 

und Maßnahmen  
 

 zur Förderung der Gleichstellung 

 der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen 

 
zu entwickeln und festzulegen. 
 

Die Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages sind in den 
einzelnen Handlungsfeldern unter den Punkten 2.1 bis 2.5 dargestellt. 

 
Der Gleichstellungsplan soll dazu beitragen, die Forderungen des Grundgesetzes 
(Art. 3 Abs. 2 GG) und des LGG (siehe Anlage) nach Gleichberechtigung, Gleich-

behandlung und Gleichstellung von Frauen und Männern auch tatsächlich in der 
Lebens- und Arbeitswirklichkeit umzusetzen und die vorhandenen Strukturen so 

zu verändern, dass Parität (50:50) in allen Bereichen und Funktionen hergestellt 
wird.  
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2.1 Themenfeld „Personalentwicklung“ 

 
Die Frauenförderung ist ein integraler Bestandteil von Personalentwicklung und 

wird als Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Verwaltung, Personalrat und Gleich-
stellungsbeauftragter definiert.  

 
Dazu gehört neben dem Erreichen konkreter Zielvereinbarungen auch  

 
 eine geschlechtergerechte Personalentwicklung,  
 die Aus- und Fortbildung      

sowie  
 familiengerechte Arbeitszeiten.  

 
Die Übernahme von Führungspositionen durch Frauen soll durch die Personalpla-
nung gefördert werden.  

 
Die Kreisverwaltung Siegburg richtet ihren Blick auf die Begabungen und Potenzi-

ale ihrer Bediensteten und nutzt und fördert sie nach Möglichkeit. Alle Bediensteten 
der Kreisverwaltung sollen die Möglichkeit haben, diese Potenziale möglichst gut 
im Einklang mit ihren individuellen Anforderungen und Bedürfnissen aus Privat- 

und Familienleben zu entwickeln. In diesem Sinne werden die Maßnahmen aus den 
vorangegangenen Frauenförderplänen zum Abbau von Benachteiligungen und zur 

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie konsequent fortgeführt und bedarfs-
orientiert weiterentwickelt. Zur Herstellung von Chancengleichheit und Geschlech-
terparität gehört, dass Frauen und Männer grundsätzlich die gleichen Möglichkei-

ten haben, ihre beruflichen Ziele in den Strukturen der Kreisverwaltung zu errei-
chen  

 
Durch das LGG wird für die einzelnen Gruppen (entsprechend der Zuordnung zu 
den Laufbahngruppen des Besoldungsrechts, s. Anlage 2 LGG) in denen Frauen 

unterrepräsentiert sind, eine Zielquote von 50 v.H. gesetzlich vorgegeben, insbe-
sondere in den jeweiligen Leitungs- und Führungspositionen. Zur Verwirklichung 

einer tatsächlichen Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit in der Le-
bens- und Arbeitswirklichkeit von Frauen und Männern ist Frauenförderung so 
lange erforderlich, bis tatsächliche Parität hergestellt ist, wobei der Grundsatz der 

Bestenauslese zu beachten ist.   
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Situationsanalyse 

 
Nach wie vor sind Frauen in den Führungspositionen der Laufbahngruppe 2.1 und 

2.2 (ehemaliger gehobener und höherer Dienst) der Kreisverwaltung unterreprä-
sentiert. Der Frauenanteil im Bereich der klassischen Führungspositionen (Sach-
gebietsleitung, Abteilungsleitung, Amtsleitung, Dezernatsleitung/ Landrat) stellt 

sich aktuell (Stichtag 30.06.2018) wie folgt dar:   
 

 

Funktionen Anzahl 
Männer 

in % 

Männer Frauen  

in % 

Frauen 

Gesamt 152 58% 88 42% 64 

Sachgebiet 67 57% 38 43% 29 

Abteilung 58 54% 31 46% 27 

Amt 22 68% 15 32% 7 

Dezernat 5 80% 4 20% 1 

 

 
Die Nachwuchsförderung ist seit 2003 ein regelmäßiges Instrument der Perso-
nalentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises. Junge Bedienstete aus allen Fachbereichen 

und Berufsgruppen der Laufbahngruppe 2.1 (gehobener Dienst) der Kreisverwal-
tung können im Rahmen einer 1,5jährigen Qualifizierungsreihe an ihren persönli-

chen und ihren fachübergreifenden Kompetenzen und Fähigkeiten arbeiten und 
sich so auf eine mögliche Übernahme z.B. von Leitungsfunktionen vorbereiten. Das 
bislang letzte Nachwuchsförderprogramm wurde 2018 abgeschlossen.  

 
An den insgesamt 4 Nachwuchsförderprogrammen haben bislang 65 Kräfte erfolg-

reich teilgenommen, die Frauenquote für die Teilnahme liegt bei 43,08%. Aus den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben zwischenzeitlich 29 Personen Führungs-
aufgaben übernommen, davon 15 Frauen (51,72%).  

 
Das Thema „Führen in Teilzeit“ wird in den nächsten Jahren verstärkt in den 

Fokus rücken. Aufgrund des Fachkräftemangels und der sich ändernden Arbeits-
teilung in Familien ist es wichtig, den potentiellen Bewerberkreis auch für diese 
Aufgaben zu erweitern. „Führen in Teilzeit“ bietet die Chance, eine lebenspha-

senorientierte Arbeitszeitgestaltung anzubieten. Damit Führungsarbeit künftig    
flexibler gestaltet werden kann, sind praktikable Lösungen zu erarbeiten. Neben 

organisatorischen Maßnahmen, die in der Einzelbetrachtung bei einer hohen Teil-
zeit eine Übertragung von Führungsaufgaben an eine Teilzeitkraft ermöglichen 
kann, ist auch für die Bereitschaft, eine Funktionsübernahme im Rahmen eines 

Job-Sharings zu übernehmen, weiter auszubauen. Dazu gehört die Sensibilisierung 
der Bereitschaft bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch nachmittags zu 

arbeiten.  
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Ziele 

 
 Langfristiges Ziel ist es, einen paritätischen Anteil von Frauen und Män-

nern in Führungsfunktionen auf allen Führungsebenen zu erreichen. 
 

 Zum 30.06.2018 betrug der Frauenanteil in Führungspositionen rund 

42,00 %. Unter Berücksichtigung der im Zeitraum dieses Gleichstel-
lungsplanes wegen altersbedingtem Ausscheiden freiwerdenden Füh-

rungsstellen und der Annahme, dass möglicherweise nicht alle Stellen 
nachbesetzt werden, soll in einem ersten Schritt zum Ende der Laufzeit 
des Gleichstellungsplanes eine Zielquote für Frauen von 45% angestrebt 

werden. Dies entspricht der Besetzung von 5 weiteren Leitungsfunktio-
nen mit Frauen.     

 
 Alle Führungsstellen sind grundsätzlich teilbar, wenn eine ganztägige Be-

setzung sichergestellt ist. Dies setzt bei den Teilzeitbeschäftigten eine 

höhere Bereitschaft, auch an Nachmittagen zu arbeiten, voraus. Vollzeit-
nahe Besetzungen können im Einzelfall möglich sein. 

 
 Erhöhung der Akzeptanz von Teilzeit in Leitungs- und Führungspositio-

nen. 
 
 

Maßnahmen 
 

 Aktive Ansprache durch die Führungskräfte     
Die Führungskräfte sind gefordert, qualifizierte Mitarbeiterinnen anzuspre-
chen und zu motivieren, sich auf Führungspositionen innerhalb der Kreis-

verwaltung zu bewerben. Hierbei sollten ggfls. auch auf die Optionen Job-
sharing und Home-Office thematisiert werden.      

 
 Fortführung des Nachwuchsprogrammes   

Die letzte Qualifizierungsmaßnahme wurde 2018 abgeschlossen. Um wieder 

eine ausreichende Zahl von vielversprechenden Nachwuchskräften für die 
Fortsetzung dieser Fortbildungsreihe zu gewinnen und den Qualitätsan-

spruch an die Teilnehmer/innen halten zu können, ist ein neuer Entwick-
lungszeitraum vor dem Start des nächsten Programmes abzuwarten.  
Für das Auswahlverfahren des nächsten Nachwuchsförderprogrammes, wel-

ches zur Mitte  der Laufzeit des Gleichstellungsplanes (2022) initiiert werden 
sollte, wird ein weiblicher Bewerbungsanteil von mindestens 50% ange-

strebt.  
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2.2 Themenfeld Personalwirtschaft 
 

a) Stellenausschreibungen 
 
 
Situationsanalyse 

 
Bei der Ausschreibung von Stellen ist § 8 LGG NRW zu beachten. Die darin enthal-

tenen Vorgaben sind bereits seit vielen Jahren Grundlage für die Stellenausschrei-
bungen und die sich anschließenden Besetzungsverfahren bei der Kreisverwaltung 
des Rhein-Sieg-Kreises. 

 
Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 wurden insgesamt 248 interne 

und externe Stellen ausgeschrieben. Der Frauenanteil an den für die Vorstellungs-
gespräche berücksichtigten Bewerbungen insgesamt (intern und extern) 
schwankte dabei zwischen 50% und 63%.  

 
 

externe Stellenausschreibungen 

Einladung zu Vor-

stellungsgesprächen 
2016 2017 

 

2018 

gesamt 165 138 158 

w 100 56 78 

m 65 82 80 

Frauenanteil extern 60,61% 40,58% 49,37% 

   
 

interne Stellenausschreibungen 

Einladung zu Vor-

stellungsgesprächen 
2016 2017 2018 

gesamt 98 78 38 

w 66 52 22 

m 32 26 16 

Frauenanteil intern 67,35% 66,67% 57,89% 

gesamt: 263 216 196 

Frauenanteil gesamt 63,12% 50,00% 51,02% 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024 15 
 

 

Tatsächliche Stellenbesetzungen 
Das Ergebnis der tatsächlichen Stellenbesetzungen zeigt, dass sich Frauen bei den 

Auswahlentscheidungen zwischen 50,00% und 63,12% durchsetzen konnten.   
 
Externe Ausschreibungen führten in den Jahren 2016 – 2018 insgesamt zur 

Einstellung von 72 Frauen (52,94%) und 64 Männern. 
 

 

externe Stellenbesetzungen 

 2016 2017 2018 
gesamt 

 

Entscheidung w 15 24 33 72 

Entscheidung m 23 24 17 64 

externe Besetzungen 

gesamt 
38 48 50 136 

Frauenanteil extern 39,47% 50,00% 66,00% 52,94% 

     

     

interne Stellenbesetzungen 

 2016 2017 2018 gesamt 

Entscheidung w 22 30 23 75 

Entscheidung m 11 15 12 38 

interne Besetzungen 

gesamt 
33 45 35 113 

Frauenanteil intern 66,67% 66,67% 65,71% 66,37% 

 
Bei den internen Stellenbesetzungen lag die Erfolgsquote der Frauen 

durchgehend bei über 66,00%.  
 

Hinweis: 
Die Bewerbungen auf die erfolgten Ausschreibungen wurden teilweise für weitere 
Stellenbesetzungen herangezogen. Zudem können bei einem Ausschreibungsver-

fahren durchaus mehrere Stellen gleichzeitig ausgeschrieben werden bzw. kann 
das Verfahren ohne Stellenbesetzung enden, sodass sich die Anzahl der Stellen-

besetzungsverfahren und die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen nicht de-
cken. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



16 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024  
 

Ziele 

 
 Das Anforderungsprofil ist klar formuliert, die fachlichen und sozialen Kom-

petenzen sind benannt. Zu diesen gehören für Leitungs- und Führungsposi-
tionen auch Kenntnisse, Sensibilität und Engagement für die berufliche 
Chancengleichheit von Frauen und Männern, Frauenförderung und die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie. 
 Alle Stellen einschließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungs-

aufgaben können auch in Teilzeit ausgeübt werden, soweit zwingende 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Hierunter wird grundsätzlich die 
volle Besetzung der Stelle mit zwei sich zeitlich ergänzenden Führungskräf-

ten (Job-Sharing) verstanden. 
 Eine vollzeitnahe Besetzung wird im Einzelfall geprüft, sofern entsprechende 

Bewerbungen vorliegen. 
 
 

Maßnahmen 
 

 Bei externen Stellenausschreibungen  wird nach § 8 Abs. 4 LGG folgender 
Zusatz hinzugefügt:   

 
„Die Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises fördert die Gleichstellung aller 
Menschen und begrüßt deshalb die Bewerbung von Frauen und Männern, 

unabhängig von derer ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität ausdrück-

lich. Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen nach dem Landesgleich-
stellungsgesetz findet Anwendung. Die Stellenbesetzung ist im Rahmen des 
Jobsharing auch in Teilzeit möglich. “    

 
 Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die Stel-

len einschließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 
zur Besetzung auch in Teilzeit auszuschreiben (§ 8 Abs. 6 LGG).   
 

 Bei allen externen Stellenausschreibungen erfolgt der Hinweis auf das Zer-
tifikat des audits „berufundfamilie“.  

 
 Es wird sichergestellt, dass die beurlaubten Bediensteten sich während der 

Familienphase (Elternzeit/ Beurlaubung/ Pflegezeit) über die aktuellen Stel-

lenausschreibungen informieren können.    
 

b) Einstellungen und Stellenbesetzungen 
 

Situationsanalyse 
 

Die Regelungen des § 7 LGG sind bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen, bei 
Einstellungen sowie bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten zu beachten. 
Grundsätzlich sind für personelle Auswahlentscheidungen die Kriterien „Eig-

nung, Befähigung und fachliche Leistung“ für die Anforderungen des zu besetzen-
den Arbeitsplatzes oder des zu vergebenden Amtes maßgeblich. Es gilt das Prinzip 

der Bestenauslese. Diese Grundlage gilt auch im Rahmen der Frauenförderung. 
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Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind danach gemäß § 7 

LGG Frauen solange bevorzugt zu berücksichtigen, wie in der Laufbahngruppe, der 
die zu besetzende Stelle zuzuordnen ist, der Frauenanteil unter 50% liegt. Für die 

Zuordnung der Entgeltgruppen gilt Anlage 2 zu § 7 LGG (siehe S. 54). 
 
Übersichten der Laufbahnen und der darin bestehenden Frauenanteile sind in Form 

von Beschäftigtenanalysen je Laufbahn und Laufbahngruppe auf den Seiten 34 bis 
38 diesem Gleichstellungsplan beigefügt. 

 
Die Analysen machen deutlich, dass der Frauenanteil von 50% insgesamt in den 
Laufbahngruppen der Laufbahnen: 

 
 allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst (bis auf LGr. 2.2) 

 Sozial- und Erziehungsdienst  
und dem 

 medizinischen Dienst 

 
erreicht und meist deutlich übertroffen wird. 

 
In den klassischen Bereichen des technischen Dienstes und des feuerwehrtechni-

schen Dienstes sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. 
 
Hierbei muss festgestellt werden, dass auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor kaum 

weibliche Bewerberinnen vorhanden sind. Dies gilt insbesondere für den Bereich 
der Feuerwehr.  

 
 
Ziele 

 
Folgende Zielquoten werden bis zum Ende des Planzeitraumes angestrebt: 

 
 In der allgemeinen Verwaltung in der Laufbahngruppe 2 zweites Einstieg-

samt von 50 % Frauenquote (aktuell: 48,39 %). Dies bedeutet, dass in 

der Gesamtzahl 1 weitere Stelle mit einer Frau zu besetzen wäre. 
 

 im technischen Dienst in der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 
von 33 % Frauen (aktuell: 29,33 %). (Frauenzuwachs um 3 Beschäf-
tigte) 

 
 im technischen Dienst in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt 

von 25% Frauen (aktuell: 15 %). Hierfür müssten 2 weitere Frauen ein-
gestellt werden. 
 

In Bereichen, in denen Männer deutlich unterrepräsentiert sind, soll – soweit mög-
lich – auf eine geschlechterparitätische Besetzung der Bereich hingewirkt werden. 

 
Ziele (langfristig) 
 

 Erhöhung des Frauenanteils in allen Gruppen, in denen sie unterrepräsen-
tiert sind.  

 
 Paritätische Besetzung in allen Bereichen. 
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Maßnahmen 

 
 Fortführung des transparenten Auswahlverfahrens bei internen und exter-

nen Stellenbesetzungen.  
 

 Für Leitungs- und Führungspositionen wird bei  externen Stellenaus-

schreibungen nach § 8 Abs. 4 LGG folgender Zusatz hinzugefügt:   
„Die Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises fördert die Gleichstellung aller 

Menschen und begrüßt daher die Bewerbung von Frauen und Männern, un-
abhängig von derer ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Re-
ligion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität ausdrücklich. 

Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen gemäß Landesgleichstellungs-
gesetzes findet Anwendung. Die Stellenbesetzung ist im Rahmen des Job-

sharing auch in Teilzeit möglich. “  
 

c) Beförderungen bzw. Höhergruppierungen 
 

Ausschlaggebend für Beförderungen und Höhergruppierungen sind: die Stellenbe-
wertung, die Leistungsbeurteilung (Regelbeurteilung) und die Auswahlverfahren 
für die Besetzung von höherwertigen Stellen.  

 
Die Höhergruppierung im Tarifrecht erfolgt mit der Aufgabenübertragung, für die 

Beförderung sind laufbahnrechtliche Wartezeiten und die Beförderungsrichtlinien 
der Kreisverwaltung maßgebend.  
 

Insofern setzen die Beförderungen und Höhergruppierungen lediglich die vorange-
gangenen Schritte um.  

 
Bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten sind Frauen bei gleicher Eignung 

und Befähigung bevorzugt zu berücksichtigen, wenn sie in der betroffenen Lauf-
bahngruppe unterrepräsentiert sind. 
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Situationsanalyse 

 
Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2017 stellen sich die vorgenommenen Be-

förderungen und Höhergruppierungen wie folgt dar: 
 

  Beamte/-innen 

  gesamt davon W Anteil W 

LGr. 1.2 16 11 69% 

LGr. 2.1 41 20 49% 

LGr. 2.2 8 3 38% 

    

  Beschäftigte 

  gesamt davon W Anteil W 

LGr. 1.2 120 59 49% 

LGr. 2.1 27 14 52% 

LGr. 2.2 5 3 60% 

 

Damit spiegelten die Beförderungen in der LG 1.2 und bei den Höhergruppierungen 
in der LG 2.2. den Frauenanteil an den Beamten/innen bzw. Beschäftigten dieser 

Laufbahngruppen wider. In den anderen Laufbahngruppen lag der Frauenanteil 
unter dem Durchschnitt der Frauen in der jeweiligen Laufbahngruppe.  
 

 
Ziele 

 
 Geschlechtergerechte Auswahlverfahren sind Grundlage für mögliche Beför-

derungen/Höhergruppierungen. Dies bedeutet, dass Frauen für Stellen in 

Laufbahnen und Laufbahngruppen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bei 
gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt zu berücksichtigen sind.   

 
 Beurlaubte und Teilzeitbeschäftigte sind bei Beförderungen und Höher-

gruppierungen im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen zu 
berücksichtigen. Teilzeitarbeit und Berufsunterbrechungen aus familiären 
Gründen dürfen sich nicht negativ auswirken. (s. Punkt 2.2b) 

 
 

Maßnahmen 
 
 Die Gleichstellungsbeauftragte erhält weiterhin die Möglichkeit an den Auswahl-

kommissionen für alle Stellenbesetzungen teilzunehmen.  
 

 Interne und externe Stellenbesetzungen unterliegen weiterhin der Mitwirkung 
der Gleichstellungsbeauftragten. 
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2.3 Themenfeld „Ausbildung“ 
 

a) Ausbildung 
 
 
Situationsanalyse 

 
Der Rhein-Sieg-Kreis bildet seit Jahren in vielen unterschiedlichen Berufsbildern 

aus. Angesichts der demographischen Entwicklung werden die Nachwuchskräfte, 
abhängig vom Berufsbild, zu einem großen Teil nach Ausbildungsende übernom-
men. 

 
Bei der Einstellung von Nachwuchskräften sowie auch bei der späteren Übernahme 

von Auszubildenden hängt die Frauenquote nach wie vor stark vom Berufsbild ab. 
In den sog. „typischen Frauenberufen“ im allgemeinen Verwaltungsdienst über-
wiegt wegen der Bewerbungslage der Frauenanteil; im technischen Bereich, der 

den sog. „typischen Männerberufen“ zugeschrieben wird, überwiegt weiterhin die 
Zahl der männlichen Nachwuchskräfte.  

 
Die bereits in den vergangenen Jahren festgestellte Entwicklung in den sog. allge-
meinen Verwaltungsberufen, mit einer hohen Einstellungsquote von weiblichen An-

wärterinnen und Auszubildenden sowie deren Übernahme nach Ausbildungsende, 
besteht weiterhin.  

 
Die in dem Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2017 neu eingestellten Auszubildenden 
sind – gegliedert nach Ausbildungsberufen – in der angefügten Tabelle dargestellt. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ziele 

 
 Langfristiges Ziel ist die paritätische Besetzung in allen Ausbildungsberufen.   

 
 Förderung der Teilzeitberufsausbildung  

 

 
  

Einstellung zur Ausbildung 

  2016 2017   insgesamt w 

Bachelor of Laws 7 8 15 11 

Sekretäranwärter/in 8 6 14 7 

Vermessungsoberinspektoranwärter/in 1 - 1 1 

Fachinformatiker/in - 1 1 0 

Lebensmittelkontrolleur/in 1 - 1 1 

Vermessungstechniker/in - - - - 

Hygienekontrolleur/in - 1 1 1 

Fachangestellte/r f. Medien- und  

Informationsdienste 
- 1 1 1 

  17 17 34 22 
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Maßnahmen 

 
 In Ausbildungsberufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, wird durch 

einen gezielten Ausschreibungstext darauf hingewirkt, dass Frauen sich ver-
stärkt bewerben. Dem Ausschreibungstext wird nach § 8 Abs. 4 LGG NRW 
folgender Zusatz hinzugefügt:      

 
„Die Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises fördert die Gleichstellung aller 

Menschen und begrüßt deshalb die Bewerbung von Frauen und Männern, 
unabhängig von derer ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität ausdrück-

lich. Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen nach dem Landesgleich-
stellungsgesetz findet Anwendung.“  

 
 In Ausbildungsberufen, in denen Männer deutlich unterrepräsentiert sind, 

soll – soweit möglich – auf eine geschlechterparitätische Besetzung der Aus-

bildungsstellen hingewirkt werden.     
 

 Die Teilzeitberufsausbildung soll in den nächsten Jahren aktiv beworben 
und unterstützt werden.  

 
 Das Angebot für Schülerinnen und Schüler, ein Praktikum zu absolvieren, 

soll weiter fortgesetzt werden.    

 
 Fortführen des Angebots Girls´- und Boys´-Day.  

 
 In der Einführungswoche für die Ausbildung erhält die Gleichstellungsbeauf-

tragte Gelegenheit, die Auszubildenden über die Aufgaben der Gleichstel-

lungsbeauftragten zu informieren.  
 

 Ausbau des Marketings/Teilnahme an Ausbildungsmessen in den Schulen 
und an anderer Stelle, um den Bekanntheitsgrad der Kreisverwaltung als 
Arbeitgeber für alle Kulturkreise zu erhöhen.  

 
 

b) Fortbildung / Qualifizierung 
 

 
Situationsanalyse 

 
Fortbildung ist ein wichtiger und zentraler Baustein der Personalentwicklung und 
bietet die Möglichkeit für eine gezielte individuelle und zielgruppenspezifische För-

derung. 
 

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und der zu-
künftigen Schwerpunktthemen werden weiter hausinterne Fortbildungsangebote 
zur Förderung von Schlüsselkompetenzen angeboten. 

 
Die Fortbildungsangebote werden im Intranet allen Bediensteten zugänglich ge-

macht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über die Fortbildungsbudgets der 
Fachbereiche Seminare bei externen Fortbildungsanbietern zu besuchen. 
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Allen Bediensteten wird, unabhängig vom Geschlecht, eine Teilnahme an dienstlich 

notwendigen Fortbildungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel ermöglicht. Die Teilnahme gilt als Arbeitszeit. Die durch die Teilnahme an 

Fortbildungsmaßnahmen entstehenden Kosten für die Betreuung von Kindern un-
ter 12 Jahren werden auf Antrag durch den Arbeitgeber erstattet. 
 

 
Qualifizierung 

 
Hier ergeben sich Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung im allgemeinen 
Verwaltungsbereich durch den I. und II. Verwaltungslehrgang für tariflich Beschäf-

tigte sowie durch Aufstiegsqualifizierungen im Beamtenbereich.  
 

Die Verwaltungslehrgänge I und II bieten tariflich Beschäftigten die Möglich-
keit, sich weiter zu qualifizieren. Interessierten Bediensteten wurde im Berichts-
zeitraum die Möglichkeit gegeben, durch den Besuch der Lehrgänge die Abschlüsse 

vergleichbar Verwaltungsfachangestellten bzw. Verwaltungsfachwirt/in zu erlan-
gen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für den Besuch der Lehrgänge 

von der dienstlichen Tätigkeit freigestellt. 
 

Begonnene Verwaltungslehrgänge I und II in den Jahren 2016, 2017 und 2018: 
 

I. Verwaltungslehrgang 

Beginn gesamt davon W 

2016 7 7 

2017 2 2 

2018 6 3 

   

   

II. Verwaltungslehrgang 

Beginn gesamt davon W 

2016 1 - 

2017 4 3 

2018 1 1 

 
 

Aufstiegsqualifizierung im Beamtenbereich: Für den Aufstieg von der Lauf-
bahngruppe 1.2 (ehem. mittlerer Dienst) in die Laufbahngruppe 2.1 (ehem. geho-
bener Dienst) sieht die Laufbahnverordnung zwei Wege vor: 

 
 den Ausbildungsaufstieg (Bachelor-Studium)    

und 
 den Qualifizierungsaufstieg (ehem. prüfungserleichterter Aufstieg).  

 

Im Rahmen des Aufstiegs begannen und absolvierten im Zeitraum 2016 bis 2017  
3 Beamtinnen diese Qualifizierungsmaßnahmen (2 x Qualifizierungsaufstieg, 1 x 

Ausbildungsaufstieg). 
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Beim Rhein-Sieg-Kreis werden seit 2017 für die Qualifizierungswege des Aufstie-

ges in die 2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt (= gehobener Dienst) jährlich ins-
gesamt 3 Plätze hausintern ausgeschrieben: 

 
 Besuch II. Verwaltungslehrgang 
 Qualifizierungslehrgang für Beamtinnen und Beamte 

 Ausbildungsaufstieg für Beamtinnen und Beamte. 
 

Hierdurch soll Leistungsträgerinnen und –trägern des „mittleren Dienstes“ eine be-
rufliche Weiterentwicklungsmöglichkeit geboten werden. 
  

Bedarfsgerecht erfolgt auch der Aufstieg in das 2. Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 (früher: höherer Dienst). Nach der Einführung der sogenannten modula-

ren Qualifizierung haben beim Rhein-Sieg-Kreis bereits 4 Beamtinnen und 1 Be-
amter diese Maßnahme erfolgreich abgeschlossen. Aktuell besuchen 1 Beamtin 
und 1 Beamter diese Qualifizierung.  

 
 

Ziele 
 

 Bedarfsorientierte Realisierung von Weiterbildungsmaßnahmen / Qualifizie-
rungen und Förderungen des Aufstiegs von Tarifbeschäftigten sowie Beam-
tinnen und Beamten. 

 
Maßnahmen 

 
 Interessierte Bedienstete ohne Verwaltungsausbildung erhalten die Mög-

lichkeit, an speziellen Qualifizierungs-Maßnahmen (z. B. Schnupperkurs) 

teilzunehmen.  
 

 Interessierte und qualifizierte Bedienstete erhalten die Möglichkeit zur Teil-
nahme am Verwaltungslehrgang I und II.      
 

 Fortführung des Aufstiegs von Beamtinnen und Beamten von Laufbahn-
gruppe 1 in Laufbahngruppe 2.       

 
 Transparentes Auswahlverfahren für die Teilnahme an den Qualifizierungs-

wegen in den gehobenen Dienst; es wird eine paritätische Bewerbungslage 

an den Maßnahmen angestrebt.       
 

 
 



 

24 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024  
 

2.4 Themenfeld „Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Be-

ruf und Pflege“  
 

a) Familienbedingte Beurlaubung, Pflegezeit 
 

Die Kreisverwaltung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sowie von Beruf und Pflege zu fördern. Dazu gehört, dass sie sich verpflich-
tet hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Bediensteten eine Vereinbarkeit 

von beruflichem Engagement und familiären Aufgaben erleichtern. Im Jahre 2017 
erfolgte für die Kreisverwaltung eine erste Auditierung durch das Audit berufund-

familie – eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Dieses strategische 
Managementinstrument unterstützt die Kreisverwaltung seitdem dabei, die Perso-
nalpolitik weiter familien- und lebensphasenbewusst auszurichten. Es ist geplant, 

dass die Rezertifizierung durch das audit berufundfamilie in 2021 stattfindet. 
 

Klassische Instrumente zu dieser Zielerreichung sind neben dem gesetzlichen An-
spruch auf Elternzeit auch die Gewährung von Sonderurlaub/Beurlaubung, die Ver-
einbarung von Teilzeitbeschäftigung, flexible Arbeitszeiten und Telearbeit. Auch 

das Thema „mobiles Arbeiten“ rückt in den Fokus. Hinzu kommen Maßnahmen wie 
die Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit, Angebote zur Kinderferienbetreuung 

sowie aktive Unterstützung und Informationen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege. 

 
 
Situationsanalyse 

 
Neben dem gesetzlichen Anspruch auf Elternzeit für die Betreuung von Kindern 

gewährt die Kreisverwaltung ihren Bediensteten auch eine familienbedingte Beur-
laubung zur Pflege von Angehörigen und Betreuung von Kindern.  
 

Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 haben insgesamt zwischen 63 und 
71 Bedienstete Elternzeit (mit und ohne Teilzeitbeschäftigung) in Anspruch ge-

nommen: 
 

Jahr Elternzeit davon w %-Anteil 

2016 68 51 75,00% 

2017 63 52 82,54% 

2018 71 56 78,87% 

 

Die Übersicht zeigt, dass auch mit der neuen Elterngeld-Regelung Elternzeiten wie 
auch familienpolitische Beurlaubungen noch immer ganz überwiegend von Frauen 
in Anspruch genommen werden. Seit Inkrafttreten der erweiterten Elterngeldre-

gelung wird auch beim Rhein-Sieg-Kreis Elternzeit häufiger von Männern bean-
sprucht, jedoch überwiegend nur in Form der zwei Partnermonate. 
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Im Anschluss an die Elternzeit haben sich im Betrachtungszeitraum 01.01.2016 

bis 31.12.2018 zwischen 14 – 19 Mitarbeiterinnen beurlauben lassen.  
 

Jahr Beurlaubung 
davon 

w 
%-Anteil 

2016 19 19 100,00% 

2017 17 17 100,00% 

2018 14 13 92,86% 

 
Alle anderen sind nach der Elternzeit oder noch in der Elternzeit in den Beruf zu-

rückgekehrt. Zum Stichtag 31.12.2018 waren 9 Mitarbeiterinnen beurlaubt, 3 Mit-
arbeiterinnen in Mutterschutz und 43 Bedienstete in Elternzeit. Grundsätzlich be-

steht die Tendenz, dass die Bediensteten (vorwiegend Mütter) nach einem oder 
zwei Jahren Elternzeit in Teilzeit zurückkehren. 
 

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu verbessern, bestehen gesetzliche 
Möglichkeiten für die Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpfle-

gezeitgesetz:  
 

 eine kurzfristige Pflegezeit (bis zu 10 Tagen) zur Organisation einer akuten 

Pflegesituation bei Lohnersatz durch die Pflegekasse     
 

 eine mittelfristige Pflegezeit (bis zu 6 Monaten) ohne Lohnersatz, jedoch mit 
Darlehensanspruch 

 
 eine langfristige Pflegezeit (Familienpflegezeit bis zu 24 Monate) bei teilwei-

ser Freistellung und teilweisem Darlehen auf Lohnausfall.  

 
Nach dem Pflegezeitgesetz haben bisher 18 Bedienstete (davon 15 Frauen) die 

Möglichkeit der kurzfristigen Pflegezeit in Anspruch genommen. Die mittelfristige 
Pflegezeit sowie die langfristige Pflegezeit werden als Anspruchsgrundlage eher 
nicht gewählt, weil Beurlaubungen und Teilzeitvereinbarungen in der Kreisverwal-

tung auch ansonsten ermöglicht werden. 
 

 
Ziele 
 

 Förderung der Akzeptanz der Familienarbeit, insbesondere auch für Män-
ner 

 
 Qualifikationsmöglichkeiten während der familienbedingten Auszeit und Un-

terstützung des Wiedereinstiegs in das Berufsleben 

 
 Frühzeitige Kontaktaufnahme vor dem Ende der Familienphase 

 
 
  



26 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024  
 

Maßnahmen 

 
 Fortsetzung der Informations- und Planungsgespräche mit Beschäftigten vor 

dem Ende der familienbedingten Auszeiten. 
 

 Auf Beratungsangebote zur Elternzeit in der Elterngeldstelle des Rhein-Sieg-

Kreises wird hingewiesen.  
 

 Bedienstete in der Familienphase werden bei Vertretung o. ä. vorrangig an-
gesprochen. 
 

 Frühzeitige Ermittlung der Fortbildungsbedarfe von Rückkehrenden und 
Umsetzung der notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen. 

 
 Beurlaubungen aus familiären Gründen sind auch weiterhin auf Antrag mit 

der Möglichkeit einer Verlängerung möglich. 

 
 Begleitung des Wiedereinstiegs. 

 
 

b) Teilzeit, Ausbildung in Teilzeit 
 

Situationsanalyse 
 
Die Kreisverwaltung ermöglicht es ihren Bediensteten, viele verschiedene Teilzeit-

modelle zu wählen, sofern dienstliche Belange nicht beeinträchtigt werden; hier 
steht der Grundsatz, dass jede Stelle teilbar ist, im Vordergrund (§ 8 Abs. 6 LGG). 

Im Hinblick auf die gleichmäßige Arbeitsbelastung innerhalb einer Organisations-
einheit ist, insbesondere im Hinblick auf den Bürgerservice, die Bereitschaft zur 

Arbeit am Nachmittag erforderlich. Dies betrifft vorrangig die Eltern von Kindern 
ab dem 12. Lebensjahr. 
 

Ein grundsätzlicher Mindestumfang von 16 Wochenstunden beim Wiedereinstieg 
soll sicherstellen, dass die Bediensteten ausreichend in die Arbeitsabläufe und 

Strukturen eingebunden sind und Aufgabenbereiche eigenverantwortlich überneh-
men können. Zudem sind sie für interne (Mitarbeiter/innen und Führungskräfte) 
und externe Kontakte ausreichend erreichbar. 

 
Ausnahmen vom Mindestumfang können nur befristet gewährt werden, sofern 

hierfür dienstlicher Bedarf besteht und eine institutionelle Betreuung aufgrund 
fehlender Betreuungsplätze nicht möglich ist. 
 

Die Bediensteten werden von der Personalabteilung über die Auswirkungen auf die 
ökonomische und soziale Absicherung (z. B. beamten-, arbeits-, versorgungs- und 

rentenrechtliche Auswirkungen) informiert.   
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Die nachfolgenden Tabellen und Grafiken geben einen Überblick über die am Stich-

tag 01.07.2018 vereinbarten Teilzeitbeschäftigungen: 
 

Anteil der Teilzeitvereinbarungen aller Bediensteten (Laufbahngruppe Allgemeine 
Verwaltung):  
 

Allgemeine 

Verwaltung 
gesamt 

davon 

TZ 

%-Anteil 

01.07.2018 

LG 1.1 19 11 57,89% 

LG 1.2 591 201 34,01% 

LG 2.1 389 132 33,93% 

LG 2.2 62 8 12,90% 

 

Anteil der Teilzeitvereinbarungen nur von Frauen: 
 

Allgemeine 

Verwaltung 
davon w 

davon 

TZ 

%-Anteil 

01.07.2018 

LG 1.1 14 11 78,57% 

LG 1.2 424 192 45,28% 

LG 2.1 249 125 50,20% 

LG 2.2 30 8 26,67% 

 
Verteilung der Teilzeitvereinbarungen auf Frauen und Männer: 

 

Allgemeine  

Verwaltung 

TZ  

gesamt 

davon 

w 

davon 

m 

%-Anteil w 

01.07.2018 

LG 1.1 11 11 - 100,00% 

LG 1.2 201 192 9 95,52% 

LG 2.1 132 125 7 94,70% 

LG 2.2 8 8 - 100,00% 

 
Von den insgesamt 717 beschäftigten Frauen im Bereich der Allgemeinen Verwal-

tung arbeiten 336 (= 46,86 %) in Teilzeit; bei den in dieser Laufbahn insgesamt 
beschäftigten Männern (344) sind es nur knapp 4,36%. 
 

 
Ausbildung in Teilzeit  

 
Künftig soll in der Kreisverwaltung auch die Möglichkeit der Ausbildung in Teilzeit 
angeboten und beworben werden. Es ist vorgesehen, für den Ausbildungsberuf 

„Verwaltungsfachangestellte/r“ auch die Möglichkeit der Ausbildung in Teilzeit an-
zubieten.  

 
Indem die Möglichkeiten nach dem Bundesbildungsgesetz genutzt werden, erhal-
ten junge Mütter und Väter die Chance, ihre Kinder zu betreuen und trotzdem eine 

regulär anerkannte und vollwertige Ausbildung zu absolvieren. Dies wäre auch zur 
Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen möglich. Die Ausschreibung der 

Teilzeitberufsausbildung wird geschlechtsneutral formuliert und richtet sich an 
Frauen und Männer.  
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Der Berufsschulunterricht findet bei dieser Form der Ausbildung, wie für alle, in 

Vollzeit statt. Die Verkürzung der Arbeitszeit bezieht sich auf die praktische Aus-
bildung (75 % d. h. 30 Stunden statt 39). 

 
 
Ziele 

 
 Öffnung aller Stellen für Teilzeitarbeit, soweit zwingende dienstliche Belange 

nicht entgegenstehen und die Bereitschaft von Teilzeitkräften für die Verla-
gerung von Arbeitszeiten auch in den Nachmittag entsprechend ausgebaut 
werden kann.   

 
 Erhöhung der Akzeptanz der Teilzeitarbeit von Männern.         

 
 Keine Beeinträchtigung des beruflichen Fortkommens durch Arbeitszeitre-

duzierung 

 
 Sensibilisierung der Führungskräfte für Teilzeitarbeit 

 
 

Maßnahmen 
 

 Vereinbarungen zur Arbeitszeitreduzierung sind auch weiterhin auf Antrag 

mit einer Befristung bis zur Dauer von 5 Jahren mit der Möglichkeit einer 
Verlängerung möglich. Hierzu zählt auch das Instrument der Brückenteilzeit 

nach § 9a TzBfG.     
  

 Beibehaltung des Mindestumfangs von 16 Wochenstunden.   

 
 Angebot von Informationen und Veranstaltungen auch für Männer zur Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie sowie Beruf und Pflege 
 
 

c) Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten 
 
Situationsanalyse 
 

Die bei der Kreisverwaltung bestehende Dienstvereinbarung über die gleitende Ar-
beitszeit ermöglicht bereits jetzt eine weitgehend flexible Arbeitszeitgestal-

tung. Die Dienstvereinbarung wird zurzeit überarbeitet. Es wird geprüft, ob eine 
weitere Flexibilisierung ermöglicht werden kann. In den Organisationseinheiten 
bleibt jedoch sicherzustellen, dass die volle Arbeitsfähigkeit während der Service-

zeiten gewährleistet ist. Innerhalb dieses Arbeitszeitrahmens müssen die Bediens-
teten ihre Arbeitszeiten so aufeinander abstimmen, dass die Organisationseinhei-

ten für Bürgerinnen und Bürger und andere externe Adressaten sowie für die Kol-
leginnen und Kollegen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.  
 

Diese Flexibilität ermöglicht es den Bediensteten, ihre beruflichen Tätigkeiten mit 
Familie, Pflege und sonstigen Verpflichtungen besser zu vereinbaren.  

 
Ein weiterer Baustein zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch 
Beruf und Pflege ist das mobile Arbeiten, das bei der Kreisverwaltung angeboten 
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wird. Mobiles Arbeiten kann sowohl bei einem Vollzeitarbeitsverhältnis als auch bei 

einer Teilzeitbeschäftigung vereinbart werden. 
 

Aktuell wurde die seit 2016 geltende Dienstvereinbarung zur Telearbeit mit Ablauf 
des 31.05.2019 gekündigt.  
 

Es soll eine neue Regelung unter Einbindung 

der Option „ortsunabhängiges Arbeiten“ er-

stellt werden.  

 

Telearbeits-

plätze 
davon w 

2016 46 39 

2017 47 41 

2018 49 42 

 
 

Ziele 
 

 Dienstverträgliche Weiterentwicklung der Flexibilität durch moderne Ar-

beitsformen (mobiles Arbeiten). 
 

 
Maßnahmen 
 

 Angebot des mobilen Arbeitens auf der Grundlage einer neuen Dienstver-
einbarung.       

 
 Fortsetzung der flexiblen Arbeitszeitgestaltung; die Flexibilität der Arbeits-

zeit soll von Bediensteten und Führungskräften beidseits genutzt werden, 

um sowohl dienstlichen Notwendigkeiten (Besprechungen, Servicezeiten 
etc.) und persönlichen Bedarfen der Bediensteten nachkommen zu können.  

 
 

d) Unterstützung und Informationen zur Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie und Beruf und Pflege 

 
Zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird seit 2009 eine 
Ferienbetreuung für die Kinder der Beschäftigten in den Oster-, Sommer- und 

Herbstferien angeboten.  
 

Die Gleichstellungsstelle hält ein „mobiles Eltern-Kind-Betreuungsset“ vor. Reise-
bett, Hochstuhl und Absperrgitter können in der Gleichstellungsstelle ausgeliehen 
werden. In den Außenstellen ist das Set ebenfalls vorhanden. 

 
Zum Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ haben im Jahre 2017 Infor-

mationsveranstaltungen in der Kreisverwaltung stattgefunden.   
 

  



30 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024  
 

Themen waren: 

 
 „SIE leisten viel“ 

Angehörige, die einen Menschen zu Hause pflegen und betreuen, erhalten 
einen Überblick über Unterstützungsmöglichkeiten 

 

 Pflege im Spagat   
Pflegende Frauen kümmern sich um ihre Angehörigen – und kommen dabei 

oft an ihre Grenzen 
 
 

Ziele 
 

 Optimierung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie  
 

 Die Bediensteten werden im Hinblick auf ihre Pflegeverantwortung weiter 
unterstützt.  

 
 

Maßnahmen 
 

 Das Angebot der Kinderferienbetreuung wird weitergeführt. 

 
 Das mobile Kinderbetreuungsset wird weiterhin den Beschäftigten zur  

vorübergehenden Betreuung ihrer Kinder in den Büroräumen zur Verfügung 
gestellt. 
 

 Die Kreisverwaltung prüft die Einrichtung einer Großtagespflegestelle zur 
Betreuung der unter 3- jährigen Kinder der Bediensteten. 

 
 Das Angebot der Großtagespflegestelle der Helios-Klinik in Siegburg bleibt 

bestehen. Sofern das Platzangebot der Pflegestelle nicht vollständig durch 

die Beschäftigten der Klinik genutzt wird, können Beschäftigte der Kreisver-
waltung ihre unter drei-jährigen Kinder dort betreuen lassen       

 
 Fortsetzung von hausinternen Veranstaltungen, die die Bediensteten bei ih-

ren Betreuungsverpflichtungen unterstützen. 

 
 Informationsveranstaltungen zum Thema „Vorsorgevollmacht“ durch die 

hausinternen Betreuungsstellen, wie man mittels einer Vollmacht rechtzeitig 
eine Vertrauensperson bestimmen kann, die im Notfall handeln und Ent-
scheidungen treffen kann.       
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2.5 Themenfeld „Arbeitsklima“ 
 

 

a) Geschlechtergerechte Unternehmenskultur 
 
Die Kreisverwaltung setzt sich für eine gelebte Unternehmenskultur ein, in der eine 

wertschätzende Führung von Bediensteten eine hohe Priorität darstellt. 
 

Eine gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe beider Geschlechter ist Grundlage für 
internes Verwaltungshandeln und den Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern. 
 

Alle Führungskräfte und alle Bediensteten der Kreisverwaltung sowie die politi-
schen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sind aufgefordert, das 

Prinzip des Gender Mainstreams anzuwenden.  
 
Als modernes Dienstleistungsunternehmen will die Kreisverwaltung intern und ex-

tern eine faire Sprache ohne Ausgrenzung von Personen, Personengruppen, Le-
bensformen und Lebenslagen kommunizieren, unabhängig von Geschlecht, sexu-

eller Orientierung, Herkunft, Alter und Behinderung.  
 
Eine sprachliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen ist in § 4 LGG NRW 

verbindlich vorgeschrieben.  
 

 
Ziele 
 

 Förderung einer geschlechtergerechten Unternehmenskultur.  
 

 Anwendung einer faireren und respektvollen Kommunikation im internen 
und externen Sprachgebrauch. 

 
 
Maßnahmen 

 
 Statistiken, Erhebungen und Analysen in der Personalverwaltung und den 

Fachbereichen, die für die Gleichstellung von Frau und Mann relevant sind, 
sind bei Bedarf unter Berücksichtigung des Datenschutzes geschlechtsspe-
zifisch zu erfassen. 

 
 Unterstützung der Beschäftigten bei der Umsetzung einer geschlechterge-

rechten Sprache durch einen Informationsflyer. 
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b) Vermeidung von sexueller Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz 
 
Die Kreisverwaltung verpflichtet sich, entsprechend dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) Hinweisen auf sexuelle Belästigungen nachzugehen 
und durch geeignete Maßnahmen ein belästigungsfreies Arbeitsklima zu schaffen 
und so darauf hinzuwirken, dass sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz unterblei-

ben. 
 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Verletzung der arbeitsvertraglichen 
oder dienstrechtlichen Pflichten, die eine Benachteiligung im Sinne des AGG dar-
stellt. 

 
Als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gelten z. B. 

 
 unerwünschter Körperkontakt oder Übergriffe,  

 

 anstößige Bemerkungen, Kommentare oder Witze über Bedienstete,  
 

 das Zeigen pornographischer Darstellungen,  
 

 das Anbringen pornographischer Darstellungen in den Diensträumen,  
 

 Kopieren, Anwenden oder Nutzen pornographischer und/oder sexistischer 

Computerprogramme auf dienstlichen EDV-Anlagen,   
 

 diskriminierende Sprache. 
 
Alle Bediensteten haben für ein Arbeitsklima zu sorgen, in dem die persönliche 

Integrität und die Selbstachtung aller Bediensteten respektiert und gefördert wird. 
 

Vor allem Bedienstete mit Leitungsaufgaben haben sexuellen Belästigungen ent-
gegenzuwirken und bekannt gewordenen Fällen nachzugehen. 
 

 
Mobbing liegt dann vor, wenn eine Person gezielt, systematisch und/oder über 

einen längeren Zeitraum hinweg ausgegrenzt wird und lässt sich u. a. festmachen 
an: 
 

 Intrigen, 
 

 übermäßiger und unsachlicher Kritik an der Arbeit, Vorenthalten wichtiger 
Informationen, 
 

 diskriminierenden Äußerungen über Kleidung, Privatleben, Aussehen, Aus-
drucksweise u. ä. von Mitarbeitern/innen,  

 
 hohem Krankenstand, 

 

 indifferentem Führungsstil. 
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Um physische und psychische Symptome zu vermeiden oder abzubauen, ist bei 

Bekanntwerden eines Mobbingfalles eine sofortige Reaktion der Vorgesetzten er-
forderlich. Maßnahmen haben sich nicht gegen das Mobbingopfer, sondern gegen 

den Mobber/die Mobberin zu richten. 
 
Darüber hinaus sind alle Mitarbeitenden aufgefordert, ihren persönlichen Beitrag 

zu einem Arbeitsklima zu leisten, das Mobbing verhindert. 
 

Die von sexueller Belästigung oder Mobbing betroffenen Bediensteten, die einen 
Vorfall bekannt machen wollen, haben das Recht sich direkt  
 

 an die Gleichstellungsbeauftragte, 
 eine Vorgesetzte bzw. einen Vorgesetzen, 

 an die Personalabteilung, 
 an den Personalrat, 
 an die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder 

 an die Schwerbehindertenvertretung 
 

zu wenden. 
 

Sie unterliegen dem besonderen Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht 
der/des Dienstvorgesetzten und dürfen keine persönlichen oder beruflichen Nach-
teile erfahren. Bekannt gewordenen Vorfällen ist nachzugehen; eine sofortige Re-

aktion der Verantwortlichen ist notwendig. Maßnahmen haben sich nicht gegen die 
von Belästigung oder Mobbing Betroffenen zu richten, sondern gegen den/die die 

Maßnahmen Auslösende/n (Verursacherprinzip). 
 
 

Ziele 
 

 Vermeidung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.   
 

 Vermeidung von Mobbing am Arbeitsplatz.  

 
 

 
 
Maßnahmen 

 
 Sensibilisierung der Mitarbeitenden und Führungskräfte durch Informatio-

nen.  
 

 Angebot von internen und externen Seminaren zum AGG.   
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Tabelle: Allgemeine Verwaltung 
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Tabelle: Feuerwehrtechnischer Dienst 
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Tabelle: Medizinischer Dienst 
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Tabelle: Technischer Dienst 
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Tabelle: Sozial- und Erziehungsdienst 
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Gesetzliche Grundlagen 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Artikel 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 

der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 

Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-

che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau-

ungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benach-

teiligt werden. 

 

 

Landesbeamtengesetz NRW 

 
§ 14 Abs. 2  
 (2) Soweit im Zuständigkeitsbereich der Ernennungsbehörde in der angestrebten Laufbahn in-

nerhalb der Ämtergruppe mit gleichem Einstiegsamt weniger Frauen als Männer sind, sind 

Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen, so-

fern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen; ist die Landesregie-

rung die für die Ernennung zuständige Behörde, so ist maßgebend der Zuständigkeitsbereich 

der obersten Landesbehörde, die den Einstellungsvorschlag macht; Beamtinnen und Beamte in 

einem Vorbereitungsdienst, der auch Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes außerhalb 

des öffentlichen Dienstes ist, werden bei der Ermittlung der Beschäftigungsanteile nicht be-

rücksichtigt. Für die Verleihung laufbahnfreier Ämter gilt Satz 1 Halbsatz 1 und 2 entspre-

chend; in diesen Fällen treten an die Stelle der Laufbahn die jeweiligen Ämter mit gleichem 

Endgrundgehalt und gleicher Amtsbezeichnung. Weitere Abweichungen von dem gemäß 

Satz 1 maßgeblichen Bezugsbereich oder in Bezug auf die Vergleichsgruppenbildung regelt die 

oberste Dienstbehörde durch Rechtsverordnung. Für Beförderungen gilt § 19 Absatz 6. 

 

§ 19 Abs. 6 

(6) Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 9 des Beamtenstatusgesetzes vorzuneh-

men. Soweit im Bereich der für die Beförderung zuständigen Behörde im jeweiligen Beförde-

rungsamt der Ämtergruppe eines Einstiegsamtes in einer Laufbahn weniger Frauen als Männer 

sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu be-

fördern, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen; ist die 

Landesregierung die für die Beförderung zuständige Behörde, so ist maßgebend der Geschäfts-

bereich der obersten Landesbehörde, die den Beförderungsvorschlag macht. 

 
 
  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=154816234727478470&sessionID=4818116961572177482&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=7606566,20#jurabs_6
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Gemeindeordnung NRW 

 
§ 5 GO NRW – Gleichstellung von Frau und Mann 

(1) Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist 

auch eine Aufgabe der Gemeinden. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe können die Gemeinden 

Gleichstellungsbeauftragte bestellen.  

(2) In kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sowie in 

kreisfreien Städten sind hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.  

 

 
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) 

Vom 9. November 1999 (Fn 1) 

 

(Artikel 1 des Gesetzes) 
Inhaltsübersicht (Fn 3) 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze 

§ 2 Geltungsbereich 

§ 3 Begriffsbestimmung 

§ 4 Sprache 

 

Abschnitt II 

Maßnahmen zur Frauenförderung 
§ 5 Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von Gleichstellungsplänen 

§ 5a Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans 

§ 6 Inhalt des Frauenförderplanes 

§ 6a Experimentierklausel 

§ 7 Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beförderungen und Übertragung höher-

wertiger Tätigkeiten 

§ 8 Ausschreibung 

§ 9 Vorstellungsgespräch 

§ 10 Auswahlkriterien 

§ 11 Fortbildung 

§ 12 Gremien 

 

Abschnitt III 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
§ 13 Arbeitsmodelle und Teilzeit 

§ 14 Beurlaubung 

 

Abschnitt IV 

Gleichstellungsbeauftragte 
§ 15 Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 

§ 15a Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

§ 16 Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen 

§ 17 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 

§ 18 Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

§ 19 Widerspruchsrecht 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242#FN1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242#FN3
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§ 19a Rechtsschutz 

§ 20 Anrufungsrecht der Beschäftigten 

§ 21 Vorschriften für Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinden und Gemeindeverbände 

 

Abschnitt V 

Berichtspflicht, Übergangsvorschriften, Schlussvorschriften 
§ 22 Berichtspflicht 

§ 23 Verwaltungsvorschriften 

§ 24 Übergangsregelungen 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 (Fn 8) Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze 

 (1) Dieses Gesetz dient der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern. Nach Maßgabe dieses Gesetzes und anderer Vorschriften zur Gleichstel-

lung von Frauen und Männern werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen ab-

zubauen. Ziel des Gesetzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und 

Männer zu verbessern. 

(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts nicht diskriminiert werden. Eine Dis-

kriminierung liegt auch dann vor, wenn sich eine geschlechtsneutral formulierte Regelung oder 

Maßnahme tatsächlich auf ein Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteil-

haft auswirkt und dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt ist. Maßnahmen 

zur Förderung von Frauen mit dem Ziel, tatsächlich bestehende Ungleichheiten zu beseitigen, 

bleiben unberührt. 

(3) Die Erfüllung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes sowie 

die Umsetzung dieses Gesetzes sind Aufgaben der Dienststellen und dort besondere, für die 

Leistungsbeurteilung relevante Aufgaben der Dienstkräfte mit Leitungsfunktionen. 

 

§ 2 (Fn 5) Geltungsbereich 

 (1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes bestimmt, für 

1. die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen der 

alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts,  

2. die Landesbetriebe sowie die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der 

Gemeinden und Gemeindeverbände, 

3. die Gerichte, 

4. die öffentlichen Schulen, 

5. die Universitäten und Fachhochschulen in der Trägerschaft des Landes, die Universitätskli-

nika, die staatlichen Kunsthochschulen sowie die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst, 

6. den Landesrechnungshof,  

7. die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-

heit,  

8. die Verwaltung des Landtages,  

9. die Sparkassen,  

10. die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse und 

11. die NRW.BANK. 

Dieses Gesetz gilt nicht für den Verband öffentlicher Versicherer. Auf den Westdeutschen 

Rundfunk Köln finden die §§ 1 bis 4, § 5 Absatz 1, § 6 Absatz 1, § 7 Absatz 1 und 2, § 13 

Absatz 1 bis 7, § 14, § 15 Absatz 1 und 2, § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Anwendung. Die 
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übrigen Vorschriften dieses Gesetzes gelten für den Westdeutschen Rundfunk Köln dem Sinne 

nach. 

(2) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und 

Vertreter in den Unternehmensgremien haben bei der Gründung von Unternehmen in Rechts-

formen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, 

dass die entsprechende Anwendung dieses Gesetzes in der Unternehmenssatzung verankert 

wird. Gehört dem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam 

mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer 

Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in 

dem Unternehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. Satz 2 gilt sowohl für unmittel-

bare als auch für mittelbare Beteiligungen. Satz 1 und 2 gelten nicht für Unternehmen, die auf 

eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, sowie für Beteiligungen der 

NRW.BANK im Rahmen ihres Förderauftrages. 

(3) In dem Vertrag nach § 81 Absatz 3 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. 

NRW. S. 547), das durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geän-

dert worden ist, soll mit der staatlich anerkannten Fachhochschule die entsprechende Anwen-

dung in den Bereichen vereinbart werden, in denen die Fachhochschule Zuschüsse nach § 81 

Absatz 1 des Hochschulgesetzes erhält. 

 

§ 3 (Fn 10) Begriffsbestimmung 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Behörden und Einrichtungen des Landes 

und die in § 2 genannten Stellen. Dienststellen für Lehrkräfte und das sonstige im Landesdienst 

beschäftigte pädagogische Personal an Schulen sind die Bezirksregierungen und Schulämter. 

(2) Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Rich-

ter, Personen in einem Arbeitsverhältnis sowie Auszubildende. Kommunale Wahlbeamtinnen 

und Wahlbeamte sowie Beamtinnen und Beamte, die nach § 37 des Landesbeamtengesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 20. April 1999 ( GV. NRW. S. 148) jederzeit in den einstweiligen Ruhestand ver-

setzt werden können, sind keine Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Stellen im Sinne des § 6 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3 und des § 8 Absatz 1 Satz 1 und 

Absatz 6 und 7 sind Planstellen und andere Stellen im Sinne von § 17 der Landeshaushaltsord-

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), das zuletzt 

durch Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert worden ist. 

 

§ 4 (Fn 5) Sprache 

Gesetze und andere Rechtsvorschriften tragen sprachlich der Gleichstellung von Frauen und 

Männern Rechnung. In der internen wie externen dienstlichen Kommunikation ist die sprach-

liche Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu beachten. In Vordrucken sind geschlechts-

neutrale Personenbezeichnungen zu verwenden. Sofern diese nicht gefunden werden können, 

sind die weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden. 

 

Abschnitt II 

Maßnahmen zur Frauenförderung 

§ 5 (Fn 4) Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von Gleichstellungsplänen 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten erstellt im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleich-

stellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort. In anderen Dienststellen kann ein Gleich-

stellungsplan aufgestellt werden. In der Hochschule besteht der Gleichstellungsplan aus einem 

Rahmenplan für die gesamte Hochschule und aus den Gleichstellungsplänen der Fachbereiche, 

der Verwaltung, der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und der zentralen Betriebsein-

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14567&vd_back=N547&sg=0&menu=1
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heiten, soweit mindestens 20 Beschäftigte vorhanden sind. Die Gleichstellungspläne der Fach-

bereiche können weiter differenziert werden. Mehrere Dienststellen können in einem Gleich-

stellungsplan zusammengefasst werden. Die Zusammenfassung darf eine erhebliche Unterre-

präsentanz von Frauen in einer Dienststelle nicht durch eine erhebliche Überrepräsentanz von 

Frauen in anderen Dienststellen ausgleichen.  

(2) In der Landesverwaltung sind Gleichstellungspläne der Dienststelle vorzulegen, die die un-

mittelbare allgemeine Dienstaufsicht über die Dienststellen ausübt, für die der Gleichstellungs-

plan aufgestellt ist. Über die Gleichstellungspläne der Hochschulen beschließt der Senat. Wi-

derspricht die Gleichstellungsbeauftragte einer nachgeordneten Dienststelle dem Gleichstel-

lungsplan, ist der Gleichstellungsplan der Dienststelle nach Satz 1 zur Zustimmung vorzulegen. 

Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule dem Gleichstellungsplan, ist der 

Gleichstellungsplan dem Senat zur erneuten Beschlussfassung vorzulegen. Der Senat be-

schließt nach Maßgabe eines in der Grundordnung geregelten qualifizierten Quorums von min-

destens zwei Dritteln seiner Stimmen. 

(3) Der Gleichstellungsplan beim Landtag wird im Benehmen mit dem Landtagspräsidium auf-

gestellt. 

(4) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die Gleichstellungspläne durch die Ver-

tretung der kommunalen Körperschaft zu beschließen. 

(5) Gleichstellungspläne der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts werden im Benehmen mit deren verfassungsmäßig zuständigen 

obersten Organen aufgestellt. 

(6) Abweichend von Absatz 1 kann in begründeten Einzelfällen die Laufzeit der bestehenden 

Gleichstellungspläne verlängert werden. Der neue Gleichstellungsplan ist spätestens sechs Mo-

nate nach Wegfall des Verlängerungsgrundes aufzustellen. Begründete Einzelfälle nach Satz 1 

können die Zusammenlegung oder Eingliederung von Dienststellen darstellen. 

(7) Nach spätestens zwei Jahren ist die Zielerreichung des Gleichstellungsplans zu überprüfen. 

Wird erkennbar, dass dessen Ziele nicht erreicht werden, sind Maßnahmen im Gleichstellungs-

plan entsprechend anzupassen beziehungsweise zu ergänzen. Absätze 2 bis 5 gelten entspre-

chend. 

(8) Solange kein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt, sind Einstellungen, Beförderungen und 

die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis zum Inkrafttreten des Gleichstellungsplans aus-

zusetzen. Gleiches gilt, sofern von der Möglichkeit eines alternativen Instrumentes nach § 6a 

Gebrauch gemacht wird. Ausgenommen sind Einstellungen, die aus zwingenden dienstlichen 

Gründen geboten sind. 

(9) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans im Hinblick auf Einstellungen, Beförde-

rungen von und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten an Frauen innerhalb des vorgese-

henen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfüllung der Zielvorgaben bei jeder 

Einstellung, Beförderung und Höhergruppierung eines Mannes in einem Bereich, in dem 

Frauen unterrepräsentiert sind, eine besondere Begründung durch die Dienststelle notwendig. 

(10) Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Steuerungsinstrument der Personalplanung, 

insbesondere der Personalentwicklung der Dienststelle. Seine Umsetzung und Überprüfung ist 

besondere Verpflichtung der Dienststellenleitung, der Personalverwaltung sowie der Beschäf-

tigten mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben. 

 

§ 5a (Fn 5) Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans 

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Gleichstellungsplans hat die Dienststelle, die 

den Gleichstellungsplan aufstellt, einen Bericht über die Personalentwicklung und die durch-

geführten Maßnahmen zu erarbeiten und der nach § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen Stelle gemein-

sam mit der Fortschreibung des Gleichstellungsplans vorzulegen. Sind während der Geltungs-

dauer des Gleichstellungsplans ergänzende Maßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 7 ergriffen 

worden, sind die Gründe im Bericht darzulegen. 
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(2) Die Gleichstellungspläne, die Berichte über die Personalentwicklung und die nach Maßgabe 

des Gleichstellungsplans durchgeführten Maßnahmen sind in den Dienststellen, deren Personal 

sie betreffen, sowie in den Hochschulen und Schulen bekannt zu machen. Sie können darüber 

hinaus zusätzlich öffentlich bekannt gemacht werden. Datenschutzrechtliche Vorschriften blei-

ben unberührt. 

 

§ 6 (Fn 5) Inhalt des Gleichstellungsplans 

 (1) Gegenstand des Gleichstellungsplans sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen. 

(2) Grundlagen des Gleichstellungsplans sind eine Bestandsaufnahme und Analyse der Be-

schäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu besetzenden Stellen und der möglichen Beför-

derungen und Höhergruppierungen für den Zeitraum der Geltungsdauer. 

(3) Der Gleichstellungsplan enthält für den Zeitraum der Geltungsdauer konkrete Zielvorgaben 

bezogen auf den Anteil von Frauen bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen, 

um diesen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bis auf 50 Prozent zu erhöhen. 

Es ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatorischen, sozialen und fortbildenden Maß-

nahmen die Zielvorgaben nach Satz 1 erreicht werden sollen. Ist absehbar, dass auf Grund per-

sonalwirtschaftlicher Regelungen Stellen gesperrt werden oder entfallen, soll der Gleichstel-

lungsplan Maßnahmen aufzeigen, die geeignet sind, ein Absinken des Frauenanteils zu verhin-

dern. Der Gleichstellungsplan enthält auch Maßnahmen zur Aufwertung von Tätigkeiten an 

überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen und der Arbeitszeitgestaltung. 

 

§ 6a (Fn 7) Experimentierklausel 

 (1) Der gemäß § 5 Absatz 1 zu erstellende Gleichstellungsplan kann im Einvernehmen mit der 

Gleichstellungsbeauftragten und mit Zustimmung der gemäß § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen 

Stelle ganz oder teilweise durch ein neues Instrument zur Erreichung der mit dem Gleichstel-

lungsplan beabsichtigten Ziele ersetzt werden. In Fällen des § 5 Absatz 2 Satz 1 ist das Einver-

nehmen mit der dort zuständigen Gleichstellungsbeauftragten herzustellen. Das für die Gleich-

stellung von Frau und Mann zuständige Ministerium ist hierüber in Kenntnis zu setzen. § 5 

Absatz 7 und 10 sowie § 5a gelten entsprechend. Werden die in Satz 1 genannten Ziele nicht 

erreicht, ist dies in dem Bericht nach § 5a darzulegen. 

(2) Das Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftragten und die Information des für die Gleich-

stellung von Frau und Mann zuständigen Ministeriums sind aktenkundig zu machen. 

(3) Das für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständige Ministerium evaluiert die Aus-

wirkungen dieser Vorschrift auf wissenschaftlicher Grundlage unter Einbeziehung der Erfah-

rungen der Anwendungspraxis. Die Evaluation setzt fünf Kalenderjahre nach Inkrafttreten des 

Gesetzes ein. 

 

§ 7 (Fn 15) Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beförderungen und Übertra-

gung höherwertiger Tätigkeiten 

 (1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei Begründung 

eines Beamten- oder Richterverhältnisses nach Maßgabe von § 14 Absatz 2 sowie § 120 Absatz 

2 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert worden ist, bevorzugt 

zu berücksichtigen. Für Beförderungen gilt § 19 Absatz 6 des Landesbeamtengesetzes. 

(2) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei Begründung ei-

nes Arbeitsverhältnisses bevorzugt einzustellen, soweit in dem Zuständigkeitsbereich der für 

die Personalauswahl zuständigen Dienststelle in der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer weniger Frauen als Männer sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewer-
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bers liegende Gründe überwiegen. Satz 1 gilt auch für die Übertragung höherwertiger Tätigkei-

ten, soweit in der damit verbundenen Entgeltgruppe der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer weniger Frauen als Männer sind. 

(3) Gruppen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Tarifbeschäftigten des Tarif-

vertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L) in Tätigkeiten, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten in einer Lauf-

bahn erfasst sind und deren Gruppenzugehörigkeit sich im Vergleich von Entgelt- und Besol-

dungsgruppen unter Berücksichtigung der Anlagen 1 und 2 bestimmen lässt. Die Zuordnung in 

den Anlagen 1 und 2 gilt ausschließlich für die Vergleichsgruppenbestimmung bei Anwendung 

dieses Gesetzes. Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehören auch die Auszubil-

denden. In Bereichen, in denen die genannten Tarifverträge nicht gelten, bilden eine Gruppe 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

artverwandten und in aufeinander aufbauenden Tätigkeitsbereichen, deren Tätigkeiten übli-

cherweise eine gleiche Vorbildung oder eine gleiche Ausbildung oder eine gleiche Berufser-

fahrung voraussetzen. 

(4) Für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wissenschaftliche und künstlerische Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Beschäftigtenverhältnis sowie für wissenschaftliche, künstle-

rische und studentische Hilfskräfte gilt als zuständige Dienststelle der Fachbereich oder die 

Einheit gemäß § 26 Absatz 5 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 

547), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert 

worden ist oder § 24 Absatz 4 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 

195), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert 

worden ist. Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Beschäftigtenverhältnis be-

schäftigt werden sollen, werden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Beamtenver-

hältnis in die Berechnung nach Absatz 2 einbezogen. Die Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer, die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben Entgeltgruppe, die 

wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte und die studentischen Hilfskräfte gelten je-

weils als eine Gruppe der Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer. 

(5) Für Versetzungen und Umsetzungen, die mit der Übertragung eines höherbewerteten 

Dienstpostens oder der erstmaligen Übertragung einer gleich bewerteten Vorgesetzten- oder 

Leitungsfunktion derselben oder einer anderen Laufbahn verbunden sind, und für die Zulassung 

zum Aufstieg sowie zur beruflichen Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppen sind Absatz 

1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 8 (Fn 6) Ausschreibung 

(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 unterrepräsentiert sind, sind zu beset-

zende Stellen in allen Dienststellen des Dienstherrn beziehungsweise der Arbeitgeberin oder 

des Arbeitgebers auszuschreiben. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten kann 

von einer dienststellenübergreifenden Ausschreibung abgesehen werden. Bei befristeten Be-

schäftigungsverhältnissen des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen kann entsprechend 

Satz 1 verfahren werden. Die Vorgaben des Absatzes 4 Satz 1 und der Absätze 5 und 6 gelten 

unbeschadet der Feststellung einer Unterrepräsentanz und sind bei allen Ausschreibungen der 

Dienststelle zu berücksichtigen. 

(2) Liegen nach einer Ausschreibung in allen Dienststellen des Dienstherrn beziehungsweise 

der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers keine Bewerbungen von Frauen vor, die die geforderte 

Qualifikation erfüllen, und ist durch haushaltsrechtliche Bestimmungen eine interne Besetzung 

nicht zwingend vorgeschrieben, soll die Ausschreibung öffentlich einmal wiederholt werden. 

Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer wiederholten Ausschrei-

bung abgesehen werden. Satz 1 findet keine Anwendung, sofern bereits die erste Ausschreibung 

öffentlich erfolgt ist. 
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(3) Ausbildungsplätze sind öffentlich auszuschreiben. Beträgt der Frauenanteil in einem Aus-

bildungsgang weniger als 50 Prozent, ist zusätzlich öffentlich mit dem Ziel zu werben, den 

Frauenanteil zu erhöhen. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer 

öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden. 

(4) In der Ausschreibung sind sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden, 

es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. In 

der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich er-

wünscht sind und Frauen nach Maßgabe dieses Gesetzes bevorzugt berücksichtigt werden. 

(5) Die Ausschreibung hat sich ausschließlich an den Anforderungen des zu besetzenden Ar-

beitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes zu orientieren. 

(6) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die Stellen einschließlich 

der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zur Besetzung auch in Teilzeit auszu-

schreiben. 

(7) Von einer Ausschreibung im Sinne der Absätze 1 und 2 kann abgesehen werden bei  

1. Stellen der Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 37 des Landesbeamtengesetzes;  

2. Stellen, die Anwärterinnen und Anwärtern oder Auszubildenden vorbehalten sein sollen;  

3. Stellen, deren Besetzung nicht mit der Übertragung eines höherbewerteten Dienstpostens 

verbunden sind;  

4. Stellen der kommunalen Wahlbeamtinnen und -wahlbeamten.  

 

§ 9 (Fn 5) Vorstellungsgespräch 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindestens ebenso viele Frauen 

wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vorstellungsgespräch einzuladen, wenn sie die ge-

forderte Qualifikation für die Besetzung des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes 

erfüllen. 

(2) Auswahlkommissionen sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Ist dies aus zwingen-

den Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

(3) Fragen, die geeignet sind, diskriminierend zu wirken, insbesondere Fragen nach dem Fami-

lienstand, einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft oder Elternzeit und danach, wie 

Familien- und Pflegeaufgaben neben der Berufstätigkeit gewährleistet werden können, sind un-

zulässig. 

 

§ 10 Auswahlkriterien 

 (1) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind ausschließlich 

die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu vergebenden Amtes maßgeb-

lich. Bei der Qualifikationsbeurteilung sollen Erfahrungen und Fähigkeiten aus der Betreuung 

von Kindern und Pflegebedürftigen einbezogen werden, soweit diese für die zu übertragende 

Aufgabe von Bedeutung sind. 

(2) Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen, Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit und Ver-

zögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf Grund der Betreuung von Kindern oder pfle-

gebedürftiger Angehöriger dürfen nicht nachteilig berücksichtigt werden. Die dienstrechtlichen 

Vorschriftenbleiben unberührt. Familienstand, Einkommensverhältnisse des Partners oder der 

Partnerin und die Zahl der unterhaltsberechtigten Personen dürfen nicht berücksichtigt werden. 

 

§ 11 (Fn 9) Fortbildung 

 (1) Bei der Vergabe von Plätzen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere für Weiterqualifi-

kationen, sind - soweit die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind - weibliche Beschäftigte 

mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Bewerbungen zu der Fortbildungsmaßnahme zu-

zulassen. Liegen mehr Bewerbungen als zu besetzende Plätze vor und bereitet die Fortbildung 

auf eine Tätigkeit in einer Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion vor, bei der Frauen unterreprä-

sentiert sind, werden Bewerberinnen bis zum Erreichen eines Anteils von 50 Prozent der an der 
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Fortbildung Teilnehmenden bevorzugt berücksichtigt. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn 

der Zulassung zur Fortbildung bereits ein anderes Auswahl- oder Zulassungsverfahren voraus-

gegangen ist. 

(2) Für weibliche Beschäftigte werden auch besondere Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die 

auf die Übernahme von Tätigkeiten vorbereiten, bei denen Frauen unterrepräsentiert sind. 

(3) Die Fortbildungsmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass Beschäftigten, die Kinder 

betreuen oder pflegebedürftige Angehörige versorgen, sowie Teilzeitbeschäftigten die Teil-

nahme möglich ist. Entstehen durch die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen notwendige 

Kosten für die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren, so sind diese vom Dienstherrn be-

ziehungsweise von der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber zu erstatten. 

(4) In das Fortbildungsangebot sind regelmäßig die Themen Gleichstellung von Frau und Mann 

und Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für 

die Fortbildung von Beschäftigten mit Leitungsaufgaben und von Beschäftigten, die im Orga-

nisations- und Personalwesen tätig sind. 

(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsmaßnahmen ein-

zusetzen, sofern nicht bereits ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern erreicht 

wurde. 

 

§ 12 (Fn 5) Gremien 

 (1) In wesentlichen Gremien müssen Frauen mit einem Mindestanteil von 40 Prozent vertreten 

sein. Es ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen mathematisch auf- beziehungsweise abzu-

runden. 

(2) Wesentliche Gremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte, vergleichbare Aufsicht füh-

rende Organe sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung. Hierzu 

zählen regelmäßig Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse und Kuratorien. Weiterhin zählen dazu 

Gremien, die durch die obersten Landesbehörden im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit als 

wesentlich bestimmt werden. Wahlgremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte sowie andere 

wesentliche Gremien, deren Mitglieder ganz oder zum Teil gewählt werden. Ausgenommen 

sind die unmittelbar oder mittelbar aus Volkswahlen hervorgegangenen Vertretungskörper-

schaften der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Ausschüsse. 

(3) Werden bei Dienststellen im Sinne des § 3 Gremien gemäß Absatz 2 gebildet oder wieder-

besetzt, müssen die entsendenden Stellen zu mindestens 40 Prozent Frauen benennen. Besteht 

das Benennungsrecht nur für eine Person, sind Frauen und Männer alternierend zu berücksich-

tigen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Begründung der Mitgliedschaft in einem Gremium durch 

Berufungsakt einer Dienststelle entsprechend. 

(4) Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien mit Ausnahme der in 

Absatz 2 Satz 5 genannten Gremien soll der Anteil von Frauen mindestens 40 Prozent betragen. 

(5) Von den Absätzen 1 und 3 darf nur aus zwingenden Gründen abgewichen werden. Zwin-

gende Gründe liegen insbesondere vor, soweit 

1. Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden, 

2. eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung von Mitgliedern Kraft eines Amtes 

oder einer besonderen Funktion (geborene Mitglieder) vorsieht oder  

3. der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 3 aus tatsächlichen Grün-

den nicht möglich ist. 

In den Fällen nach Nummer 2 werden die geborenen Mitglieder bei der Berechnung des Min-

destanteils von 40 Prozent Frauen nicht einbezogen. In den Fällen nach Nummer 3 ist von der 

entsendenden Stelle darzulegen, dass hinreichende Bemühungen getroffen wurden, um die 

Mindestquote zu erfüllen. Die Dienststellenleitung der berufenden Stelle stellt fest, ob zwin-

gende Gründe vorliegen, um einen Sitz abweichend zu besetzen und macht ihre Entscheidung 

aktenkundig. Liegen keine zwingenden Gründe für die Abweichung vor, bleibt der Sitz bis zur 
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quotenkonformen Nachbenennung frei, es sei denn, die Mindestquote nach Absatz 1 wird an-

derweitig bereits erfüllt.  

(6) Die Öffentlichkeit ist über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten 

nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten. Wird der Mindestanteil gemäß 

Absatz 1 Satz 1 bei einer Wahl unterschritten, ist dies anzugeben. Gremien, die einer obersten 

Landesbehörde zugeordnet sind, berichten dieser im Abstand von einem Jahr über ihre Zusam-

mensetzung nach Geschlecht. Wird der Mindestanteil gemäß Absatz 1 unterschritten, ist dies 

gegenüber der obersten Landesbehörde zu begründen. 

(7) Im Übrigen sollen Gremien geschlechtsparitätisch besetzt werden. 

(8) Bei der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern durch Dienststellen im Sinne des § 

3 in Gremien außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes sollen die entsendenden Stellen 

ebenso viele Frauen wie Männer benennen. Besteht ein Benennungsrecht nur für eine Person, 

sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. Bei ungerader Personenzahl gilt 

Satz 2 entsprechend für die letzte Position. 

(9) Weitergehende spezialgesetzliche Regelungen zur geschlechtergerechten Gremienbeset-

zung bleiben unberührt. 

 

Abschnitt III 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 

§ 13 (Fn 5) Arbeitsmodelle und Teilzeit 

 (1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen der Arbeitszeit 

sind Beschäftigten, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige nahe 

Angehörige oder einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeit-

gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung tatsächlich 

betreuen oder pflegen, Arbeitszeiten zu ermöglichen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie erleichtern, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Möglichkeiten von Teilzeit informieren. 

Sie sollen den Beschäftigten dem Bedarf entsprechend Teilzeitarbeitsplätze anbieten. Dies gilt 

auch für Arbeitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf die Hälfte 

zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer 

oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürftigen nahen Angehörigen ist 

zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Wahrneh-

mung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben stellt in der Regel keinen entgegenstehenden 

zwingenden dienstlichen Belang dar. Die Ablehnung von Anträgen ist im Einzelfall schriftlich 

zu begründen. 

(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen. Eine 

unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit ermäßigter wöchentlicher Arbeitszeit ge-

genüber Beschäftigten mit regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwin-

gende sachliche Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nachteilig auf 

die dienstliche Beurteilung auswirken. 

(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die Folgen der ermäßigten 

Arbeitszeit, insbesondere auf die beamten-, arbeits-, versorgungs- und rentenrechtlichen Folgen 

hinzuweisen. 

(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 3 ist unter Aus-

schöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein organisatorischer 

Ausgleich vorzunehmen. 

(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zuge-

mutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen, ist auf Antrag eine Änderung 
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des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder der Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zuzulas-

sen. 

(8) Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing und andere Arbeitsorganisationsformen stehen der Über-

nahme und Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben grundsätzlich nicht entge-

gen und sind in Leitungsfunktionen für beide Geschlechter zu fördern. 

 

§ 14 (Fn 5) Beurlaubung 

 (1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege min-

destens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitge-

setzes pflegebedürftigen nahen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche 

Belange nicht entgegenstehen. § 13 Absatz 5 gilt entsprechend. 

(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder der Elternzeit sollen die Beschäftigten in der Regel 

wieder am alten Dienstort oder wohnortnah eingesetzt werden. 

(3) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und bei Inan-

spruchnahme von Elternzeit ist unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein 

personeller, sonst ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen.  

(4) Beschäftigten, die gemäß Absatz 3 eine Beurlaubung oder Elternzeit in Anspruch nehmen, 

sind insbesondere Urlaubs- und Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten. Sie sind über das 

Fortbildungsangebot zu unterrichten. Im Rahmen des bestehenden Angebotes sind ihnen Fort-

bildungsmaßnahmen anzubieten, die geeignet sind, Status und Qualifikation zu erhalten und 

einen Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 

(5) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung oder der Elternzeit Be-

ratungsgespräche zu führen, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer Beschäftigung nach der 

Beurlaubung beziehungsweise Elternzeit informiert werden. Wird wieder eine Beschäftigung 

in Vollzeit oder mit reduzierter Arbeitszeit angestrebt, gilt § 13 Absatz 7 entsprechend. 

 

Abschnitt IV 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

§ 15 (Fn 5) Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 

 (1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten bestellt eine Gleichstellungsbeauftragte 

und mindestens eine Stellvertreterin. Die Bestellung erfolgt nach vorheriger Ausschreibung o-

der Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens. Die stellvertretenden Gleichstel-

lungsbeauftragten haben im Vertretungsfall dieselben Rechte und Pflichten wie die Gleichstel-

lungsbeauftragte selbst. Soweit auf Grund von Satz 1 eine Gleichstellungsbeauftragte nicht zu 

bestellen ist, nimmt die Gleichstellungsbeauftragte der übergeordneten Dienststelle oder der 

Dienststelle, die die Rechtsaufsicht ausübt, diese Aufgabe wahr. 

(2) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu bestellen. Ihre fachliche Qualifikation soll 

den umfassenden Anforderungen ihres Aufgabengebietes gerecht werden. 

(3) Bei der Zusammenlegung von Dienststellen zu einer neuen Dienststelle endet die Amtszeit 

der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen spätestens sechs Monate nach 

Zusammenlegung der Dienststellen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Aufgabenaufteilung 

und -wahrnehmung in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den Gleichstellungsbeauftragten 

und Stellvertreterinnen. Die Bestellung nach § 15 Absatz 1 muss rechtzeitig vor Ablauf von 

sechs Monaten nach Zusammenlegung der Dienststellen abgeschlossen sein. 

(4) Im Falle der Teilung oder Aufspaltung einer Dienststelle in zwei oder mehrere Dienststellen 

endet die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen spätestens 

sechs Monate nach dem Vollzug des Organisationsaktes. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) Wird eine Dienststelle in eine andere Dienststelle eingegliedert, endet die Amtszeit der 

Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen der eingegliederten Dienststelle mit 

Vollzug des Organisationsaktes der Eingliederung. 



50 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024  
 

§ 15a (Fn 7) Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

 (1) An den Schulen wird durch die Leiterin oder den Leiter nach Anhörung der Lehrerkonfe-

renz eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und mindestens eine Stellvertreterin be-

stellt. Soweit die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen für die den Schulleiterinnen und 

Schulleitern übertragenen Dienstvorgesetztenaufgaben die Pflichtmitwirkungsaufgaben einer 

Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt, gelten § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2, § 16 

Absatz 1 Satz 1 bis 4, Absatz 2 Satz 2, Absätze 3 und 5, § 17 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 

Nummern 1 bis 3 und Absatz 2, § 18 Absatz 1 bis 6 und § 19 entsprechend. 

(2) An den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung, an denen die Konferenz des Zent-

rums dies beschließt, wird eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen bestellt. 

(3) Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und ihre Stellvertreterin haben im Rahmen 

der verfügbaren Mittel Anspruch auf Teilnahme an Fortbildungen, die die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Kenntnisse vermitteln. 

 

§ 16 (Fn 11) Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertrete-

rinnen 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der Verwaltung der 

Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen frei und entscheidet insbesondere 

über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung. Ein Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen 

dienstlichen Aufgaben soll vermieden werden. Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stell-

vertreterinnen dürfen nicht gleichzeitig dem Personalrat, dem Richterrat oder dem Staatsan-

waltschaftsrat angehören. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen säch-

lichen Mitteln auszustatten und bei Bedarf personell zu unterstützen. Sie ist im erforderlichen 

Umfang von den sonstigen dienstlichen Aufgaben im Rahmen der verfügbaren Stellen zu ent-

lasten. Die Entlastung soll in der Regel betragen 

1. in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten mindestens die Hälfte der regelmäßigen Ar-

beitszeit, 

2. in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten mindestens die volle regelmäßige Arbeits-

zeit. 

In Fällen von § 15 Absatz 1 Satz 4 ist die Zahl der Beschäftigten der nachgeordneten Dienst-

stellen oder der Dienststellen, die der Aufsicht des Landes unterstehen, bei der Entlastungsre-

gelung der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich zu berücksichtigen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen dürfen wegen ihrer Tätigkeit 

nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen haben das Recht, an mindestens 

einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzunehmen, die Kenntnisse vermittelt, die zur Er-

füllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Für die Teilnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte 

von ihren anderen Dienstpflichten freizustellen. Ihre anderen Ansprüche auf Fortbildung ver-

ringern sich dadurch nicht. 

(5) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegenheit über die persönli-

chen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche Angelegenheiten zu wahren. 

 

§ 17 (Fn 12) Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 

 (1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt und berät die Dienststelle und wirkt mit bei der 

Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf 

die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können. Ihre Mitwirkung bezieht sich 

insbesondere auf 

1. personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vor-

stellungsgespräche, 

2. organisatorische Maßnahmen,  
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3. soziale Maßnahmen, 

4. die Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die Erstellung des Berichts 

über die Umsetzung des Gleichstellungsplans oder die Konzeption von alternativen Modellen 

nach § 6a und 

5. Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Beschäftigungsverhältnisse oder 

die Arbeitsbedingungen in der Dienststelle. 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen 

und in der Stellenbewertungskommission. 

(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die Beratung und Unter-

stützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann. 

 

§ 18 (Fn 5) Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

 (1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu unterrich-

ten und anzuhören. Ihr sind alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu beteiligen 

ist, vorzulegen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn von einer Maßnahme abgesehen 

werden soll. Bei Personalentscheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, einschließ-

lich der von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen wer-

den, sowie für Personalakten nach Maßgabe der Grundsätze des § 83 Absatz 2 des Landesbe-

amtengesetzes. 

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist innerhalb einer angemessenen Frist, die in der Regel 

eine Woche nicht unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen 

Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. Die Per-

sonalvertretung kann in diesen Fällen zeitgleich mit der Unterrichtung der Gleichstellungsbe-

auftragten beteiligt werden. Soweit die Maßnahme einer anderen Dienststelle zur Entscheidung 

vorgelegt wird, kann die Gleichstellungsbeauftragte eine schriftliche Stellungnahme beifügen. 

Bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen ist die Angelegenheit unbe-

schadet des Vorliegens der Stellungnahme unverzüglich der zuständigen Dienststelle vorzule-

gen. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten zu 

dokumentieren. Sofern die Dienststelle beabsichtigt, eine Entscheidung zu treffen, die dem In-

halt der Stellungnahme entgegen steht, hat sie dies vor Umsetzung der Entscheidung gegenüber 

der Gleichstellungbeauftragten schriftlich darzulegen. 

(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig an einer Maßnahme betei-

ligt, ist die Maßnahme rechtswidrig. § 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 

NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 

S. 934) geändert worden ist, bleibt unberührt. Ist eine Maßnahme, an der die Gleichstellungs-

beauftragte nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt wurde, noch nicht vollzogen, ist sie auszusetzen 

und die Beteiligung ist nachzuholen. Die Fristen des Absatzes 2 gelten entsprechend. Die 

Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dul-

den, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der Gleichstel-

lungsbeauftragten die vorläufige Regelung mitzuteilen und zu begründen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienststellenlei-

tung. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechungen ihrer Dienststelle zu geben, die 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs betreffen. Dies gilt auch für Besprechungen nach § 

63 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das 

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 1052) geändert 

worden ist. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäftigten durchführen und 

einmal im Jahr eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten einberufen. Sie kann sich ohne 

Einhaltung des Dienstweges an andere Gleichstellungsbeauftragte und an die für die Gleich-

stellung von Frau und Mann zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1


52 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024  
 

(6) Die Gleichstellungsbeauftragten und die Dienststelle können Vereinbarungen über die Form 

und das Verfahren der Beteiligung treffen, die zu dokumentieren sind. Die Ziele dieses Gesetzes 

dürfen durch Verfahrensabsprachen nicht unterlaufen werden. Gesetzlich vorgegebene Beteili-

gungspflichten sind nicht abdingbar. Die gleichstellungsrechtliche Beteiligung, auch die Inan-

spruchnahme einer gleichstellungsrechtlichen Zustimmungsfiktion, ist zu dokumentieren. Die 

Gleichstellungsbeauftragte kann jederzeit einzelfallbezogen ihre Beteiligung nach Maßgabe 

dieses Gesetzes verlangen. 

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu ihrer Unterstützung externen Sachverstand hinzu-

ziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben im Einzelfall erforderlich 

ist. Die Kosten trägt die Dienststelle.  

(8) Die Rechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen bleiben unberührt. 

 

§ 19 (Fn 13) Widerspruchsrecht 

 (1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit diesem Gesetz, 

anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und Mann, mit dem Gleichstellungsplan oder 

dem alternativen Instrument nach § 6a, kann sie innerhalb einer Woche nach ihrer Unterrich-

tung der Maßnahme widersprechen. Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlas-

sungen ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei Kalendertagen einzulegen. Die 

Dienststellenleitung entscheidet erneut über die Maßnahme. Die Entscheidung über den Wider-

spruch ergeht schriftlich. Bis zur erneuten Entscheidung ist der Vollzug der Maßnahme auszu-

setzen. § 18 Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(2) Wird dem Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten einer nachgeordneten Dienststelle 

nicht abgeholfen, kann sie innerhalb einer Woche nach der erneuten Entscheidung der Dienst-

stelle nach Absatz 1 Satz 2 nach rechtzeitiger Unterrichtung der Dienststellenleitung eine Stel-

lungnahme der übergeordneten Dienststelle einholen. Bei fristlosen Entlassungen und außeror-

dentlichen Kündigungen ist die Stellungnahme innerhalb von drei Kalendertagen einzuholen; 

in diesen Fällen gilt die beabsichtigte Maßnahme als gebilligt, wenn nicht innerhalb von drei 

Kalendertagen eine Stellungnahme der übergeordneten Dienststellevorliegt. Absatz 1 Satz 3 

und 4 gilt entsprechend.  

(3) Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule legt den Widerspruch beim Rek-

torat ein. Im Falle der Nichtabhilfe durch das Rektorat nimmt die Gleichstellungskommission 

zum Widerspruch Stellung. Auf der Grundlage der Stellungnahme entscheidet das Rektorat er-

neut. Über den Widerspruch gegen Maßnahmen des Rektorates, mit Ausnahme von Widerspru-

chentscheidungen nach Satz 3, entscheidet das für die Hochschulen zuständige Ministerium, 

für die Fachhochschulen nach dem Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 

(GV. NRW. S. 303), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. 

NRW. S. 622) geändert worden ist, das gemäß § 29 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes öf-

fentlicher Dienst zuständige Ministerium. Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 und 

2. 

§ 19a (Fn 7) Rechtsschutz 

 (1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann innerhalb eines Monats nach Abschluss des Wider-

spruchsverfahrens das zuständige Verwaltungsgericht anrufen, wenn die Dienststelle  

1. die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten verletzt oder 

2. einen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entsprechenden Gleichstellungsplan aufge-

stellt beziehungsweise ein unzureichendes alternatives Instrument nach § 6a eingesetzt hat. 

(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die Dienststelle trägt die der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden notwendigen Kos-

ten. 
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§ 20 Anrufungsrecht der Beschäftigten 

Die Beschäftigten können sich unmittelbar an die für sie zuständige Gleichstellungsbeauftragte, 

darüber hinaus an die Gleichstellungsbeauftragten der übergeordneten Dienststellen oder an die 

für Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

 

§ 21 (Fn 5) Vorschriften für Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinden und Gemeinde-

verbände 

Von den Vorschriften des Abschnittes IV finden für die Gleichstellungsbeauftragten der Ge-

meinden und Gemeindeverbände § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2, § 16 Absatz 1, 

Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 bis 5, § 17, § 18, § 19 Absatz 1 und § 19a Anwendung. § 20 

findet insofern Anwendung, als dass sich die Beschäftigten unmittelbar an die für sie zuständige 

Gleichstellungbeauftragte oder an die für Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbe-

hörde wenden können. 

 

Abschnitt V 

Berichtspflicht, Übergangsvorschriften, Schlussvorschriften 

 

§ 22 (Fn 3) Berichtspflicht 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Abstand von fünf Jahren über die Umsetzung 

dieses Gesetzes in der Landesverwaltung. Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des 

Gleichstellungsrechts vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) erfolgt der nächste Bericht 

mit dem Stichtag 31. Dezember 2018. 

 

§ 23 (Fn 16) Verwaltungsvorschriften 

Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt das für die Gleichstellung von Frau und 

Mann zuständige Ministerium. Die übrigen Ministerien können im Einvernehmen mit dem für 

die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministerium ergänzende Regelungen für 

ihren Zuständigkeitsbereich erlassen. Soweit die Verwaltungsvorschriften sich auch auf die Ge-

meinden und Gemeindeverbände oder deren verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form erstrecken, bedarf es insoweit des Einvernehmens mit 

dem für Kommunales zuständigen Ministerium. 

 

§ 24 (Fn 5) Übergangsregelungen 

Bereits erstellte und in Kraft getretene Frauenförderpläne gelten für den jeweils vorgesehenen 

Zeitraum fort. Im Anschluss erfolgt eine Fortschreibung als Gleichstellungsplan oder die Ein-

führung eines alternativen Instrumentes nach § 6a. 

(Fn 14) 
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Anlage 1 

 
 
 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=32962


 

 Gleichstellungsplan Rhein-Sieg-Kreis 01.07.2019 - 30.06.2024 55 
 

Anlage 2 
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Fußnoten :  

Fn 1 GV. NRW. 1999 S. 590, in Kraft getreten am 20.11.1999; geändert durch Art. 8 des 

Gesetzes zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der öffentlich-rechtlichen Kredit-

institute in Nordrhein-Westfalen v. 2.7.2002 (GV. NRW. S. 284); Artikel 7 des Ge-

setzes vom 30.11.2004 (GV. NRW. S. 752); in Kraft getreten am 1. Januar 2005; 

Artikel 2 des Gesetzes vom 19.6.2007 (GV. NRW. S. 242), in Kraft getreten am 11. 

Juli 2007; Artikel 3 des Gesetzes v. 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 443); in Kraft 

getreten am 15. November 2007; Artikel 7 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. 

NRW. S. 224), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. April 2009; Artikel 3 des Ge-

setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), in Kraft getreten am 1. Oktober 

2014; Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft 

getreten am 15. Dezember 2016; Artikel 2 des Gesetzes vom 19. September 2017 

(GV. NRW. S. 764), in Kraft getreten am 28. September 2017; Artikel 16 des Geset-

zes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018. 

Fn 2 Inkrafttreten: siehe Artikel 13 d. Gesetzes v. 9. November 1999 (GV. NRW. ausge-

geben am 19. November 1999). 

Fn 3 Inhaltsübersicht und § 22 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 

2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezember 2016. 

Fn 4 § 5 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 

S. 547), in Kraft getreten am 1. Oktober 2014; neu gefasst durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezember 

2016. 

Fn 5 § 2, § 4, § 5a, § 6, § 9 Absatz 3, § 12, § 13, § 14, § 15, § 18, § 21 und § 24 neu gefasst 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft 

getreten am 15. Dezember 2016. 

Fn 6 § 8: Absatz 1 und 3 neu gefasst sowie Absatz 2 und 4 geändert, Absatz 8 zuletzt 

geändert (umbenannt in Absatz 7) und Absatz 7 (alt) und 9 aufgehoben durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 

15. Dezember 2016.  

Fn 7 § 6a, § 15a und §19a eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 

(GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezember 2016. 

Fn 8 § 1: Überschrift und Absatz 3 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. De-

zember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezember 2016. 

Fn 9 § 11: Absatz 1 und 3 geändert sowie Absatz 5 neu gefasst durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezember 

2016. 

Fn 10 § 3: Absatz 1 geändert, Absatz 2 zuletzt geändert und Absatz 3 neu gefasst durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten 

am 15. Dezember 2016. 

Fn 11 § 16: Überschrift und Absatz 2, 3 und 4 (alt, umbenannt in Absatz 5) geändert, Absatz 

1 neu gefasst und Absatz 4 (neu) eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. De-

zember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezember 2016. 

Fn 12 § 17: Absatz 1 neu gefasst und Absatz 2 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezember 2016. 
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Fn 13 § 19: Absatz 1 neu gefasst, Absatz 2 geändert und Absatz 3 angefügt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. 

Dezember 2016. 

Fn 14 §§ 25 und 26 aufgehoben sowie Anlagen 1 und 2 angefügt durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052), in Kraft getreten am 15. Dezem-

ber 2016. 

Fn 15 § 7 neu gefasst durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. September 2017 (GV. NRW. 

S. 764), in Kraft getreten am 28. September 2017. 

Fn 16 § 23 zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 

S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018. 
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